
Nachrichtenblatt
V e r b a n d s g e m e i n d e 
maikammer mit den 

amtlichen Bekanntmachungen 
der  Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden

kirrweiler • maikammer • st. martin

w
w
w
.v
g
-m

ai
k
am

m
er

.d
e

Nr. 27/2019
48. Jahrgang • Freitag, den 5. Juli 2019
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Bereitschaftsdienste / Servicestellen 

 ■ Verbandsgemeinde- 
verwaltung Maikammer

 i Immengartenstraße 24,  
67487 Maikammer

Dienstgebäude
Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer
Tel.: 06321 5899-0, Fax: 06321 5899-99
Servicezeiten:
Montag  8.30 bis 12.00 Uhr und 
 14.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag  8.30 bis 12.00 Uhr und 
 14.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch  8.30 bis 12 Uhr
Donnerstag  8.30 bis 12.00 Uhr und 
 14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag  8.30 bis 12.30 Uhr
Termine mit
- Bürgermeisterin Gabriele Flach können 
Sie im Vorzimmer unter Tel.: 06321 5899-33 
vereinbaren.

 i Jugendbüro der Verbands- 
gemeinde Maikammer

Karin Beetz in Maikammer, Telefon: 06321 
5899-24 oder 015114009274
Jugendtreff Maikammer, 
Hartmannstraße 88
Kindergruppe ab 8 Jahren, montags von 
15.30 - 17.30 Uhr
Teenie-Treff ab 13 Jahren, dienstags von 
16.00 - 19.00 Uhr
Mädchengruppe ab 12 Jahren, mittwochs 
von 17.00 - 20.00 Uhr, nach Absprache
Offener Treff ab 16 Jahren, donnerstags ab 17.00

 i Schiedsamt
Kontakt: Schiedsmann Peter Garrecht, Tele-
fon: 06321 5899-0

 ■ Notrufe
Polizei  ...................................................... Tel.: 110
Feuerwehr  ............................................. Tel.: 112
Rettungsdienst, Notarztwagen  ..... Tel.: 112
Gift-Notruf 
Rheinland-Pfalz  .................Tel.: 06131 19240
oder Wohngift- ................ Tel.: 0800 7293600
(gebührenfrei)

 i Polizeiinspektion Edenkoben
Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben, Tel.: 
06323 955-0, Fax: 06323 955-222, Email: 
piedenkoben@polizei.rlp.de

 i Wasserwerk und Kanalwerk
Wasserwerk
Der Bereitschaftsdienst des Verbandsge-
meindewasserwerkes ist über die Telefon-
nummer: 0175/5262613 zu erreichen (nur 
in Notfällen).

 i Kanalwerk
Der Bereitschaftsdienst der Kläranlage/
Kanalwerk ist über die Telefonnummer 
0151 11633940 zu erreichen (nur in Not-
fällen).

 i Energie- und Stromversorgung
Energieversorgung Pfalzwerke Netz AG 
Netzteam Edenkoben, Tel.: 06323 941310
Störungen im Stromnetz: Tel.: 0800 7977777

 i Gasversorgung - Störungsdienst
Pfalzgas, Tel.: 0800 1003448

 ■ Bereitschaftsdienst
 i Ärztlicher Notfalldienst

 i Ärztliche Notfalldienstzentrale 
Landau SÜW

Cornichonstr. 4, 76829 Landau, 
Tel.: 06341 19292
Öffnungszeiten: montags 19 Uhr bis diens-
tags 7 Uhr, dienstags 19 Uhr bis mittwochs 
7 Uhr, mittwochs 14 Uhr bis donnerstags 7 
Uhr, donnerstags, 19 Uhr bis freitags 7 Uhr, 
freitags, 16 Uhr bis montags 7 Uhr;
an Feiertagen: Tag vor Feiertag, 18 Uhr bis 
nächster Werktag, 7 Uhr

 i Ärztliche Notfalldienstzentrale 
Neustadt

Krankenhaus Hetzelstift, Stiftstraße 10, Tel.: 
06321 19292
Öffnungszeiten: montags, dienstags, don-
nerstags, 19 bis 7 Uhr, mittwochs, 14 bis 7 
Uhr, freitags 16 Uhr bis montags, 7 Uhr

 i Kinderärztlicher Notfalldienst
Ärztliche Notfalldienstzentrale Landau 
SÜW, Cornichonstr. 4, 76829 Landau, Tel.: 
06341 19292 - an Samstagen sowie an
Sonn- und Feiertagen 9 bis 11 Uhr und vom 
15.09. bis 15.06. 17 bis 19 Uhr.

 i Zahnärztlicher Notfalldienst
06.07./ 07.07.2019
Frau ZÄ Stephanie Fischer, Bismarckstraße 
28, Haßloch ..............................Tel.: 06324/2585
Unter www.zahnarzt-notdienst.de können 
Patienten mit Zahnproblemen dort durch 
die Eingabe ihres Ortes oder der jeweili-
gen Telefonvorwahl herausfinden, welcher 
Zahnarzt oder welche Zahnklinik in ihrer 
Nähe gerade Notdienst hat. Der Service 
steht kostenfrei zur Verfügung.

 i Tierärztlicher Notfalldienst
Der tierärztliche Notfalldienst ist unter der 
Telefonnummer der niedergelassenen Tier-
ärzte zu erfahren.

 i Bereitschaftsdienst Apotheken
Fr. 05.07.2019
Kurpfalz-Apotheke  ...............Tel.: 06321/5646
Weinstr. Nord 6, 67487 Maikammer
Engel-Apotheke  ................. Tel.: 06341/86661
Marktstr. 90, 76829 Landau

Sa. 06.07.2019
Rathaus-Apotheke  ...............Tel.: 06321/7861
Rathausstr. 8, 67433 Neustadt
Apotheke Queichheim  ..Tel.: 06341/959600
Queichheimer Hauptstr. 31, 76829 Landau

So. 07.07.2019
Kurpfalz-Apotheke  ..........Tel.: 06321/968503
Kurpfalzstr. 52, 67435 Neustadt
Markt-Apotheke  ................. Tel.: 06341/88508
Marktstr. 35, 76829 Landau

Mo. 08.07.2019
Bavaria-Apotheke  .............. Tel.: 06321/13355
Robert-Stolz-Str. 33, 67433 Neustadt
Park-Apotheke  ..................Tel.: 06341/520090
Westbahnstr. 1, 76829 Landau

Di. 09.07.2019
Franziskus-Apotheke  ...........Tel.: 06323/3503
Speyerer Str. 10, 67483 Edesheim
Sonnen-Apotheke  ................Tel.: 06327/5454
Goethestr. 7, 67435 Neustadt
West-Apotheke  .................. Tel.: 06341/32621
Drachenfelsstr. 9, 76829 Landau

Mi. 10.07.2019
Rochus-Vital-Apotheke  .Tel.: 06321/189960
Adolf-Kolping-Str. 173, 67433 Neustadt
Apotheke am Südring ...... Tel.: 06341/82777
Xylanderstr. 8, 76829 Landau

Do. 11.07.2019
Maxburg-Apotheke  .............Tel.: 06321/2122
Hambacher Str. 40, 67434 Neustadt
farma-plus-Apotheke  .....Tel.: 06341/556430
Dammühlstraße 11, 76829 Landau

Fr. 12.07.2019
Hirsch-Apotheke  ...................Tel.: 06321/2600
Schütt 7, 67433 Neustadt
Apotheke Queichheim  ..Tel.: 06341/959600
Queichheimer Hauptstr. 31, 76829 Landau

Internetseite: www.lak-rlp.de
Nach Wahl der Notdienstnummer und 
direkter Eingabe der Postleitzahl Ihres aktu-
ellen Standortes über die Telefontastatur, 
werden drei dienstbereite Apotheken in 
der Umgebung des Standortes mit voll-
ständiger Adresse und Telefonnummer 
angesagt und zweimal wiederholt. Wer sich 
die Information über das Internet besorgen 
möchte, kann die Daten auf der Internet-
seite abrufen.



Maikammer - 3 - Ausgabe 27/2019

D
as

  
Fe

st
pr

og
ra

m
m

:

La
nd

ju
ge

nd
 u

nd
 K

FD
ab

 1
1:

00
 U

hr
 

Pi
zz

a 
au

s 
de

m
 H

ol
zo

fe
n

ab
 1

3:
00

 U
hr

 
Ka

ff
ee

 u
nd

 K
uc

he
n 

im
 P

fa
rr

ho
f

W
ei

gu
t S

ch
lö

ss
el

ab
 1

0:
30

 U
hr

 
Ka

ff
ee

 u
nd

 K
uc

he
n,

 A
us

sc
ha

nk
ab

 1
1:

30
 U

hr
 

w
ar

m
e 

Kü
ch

e
Sc

ho
rle

 T
re

ff
16

:0
0 

U
hr

 
Au

ss
ch

an
k 

Be
gi

nn
17

-1
8:

00
 U

hr
 

„W
ar

m
 U

p 
- 

H
ap

py
 H

ou
r“

ab
 1

8:
00

 U
hr

 
Li

ve
: „

D
J 

Sa
bi

ne
“

Vi
no

th
ek

 V
ol

lG
ut

 m
it 

de
n 

Bu
rg

er
he

ld
en

ab
 1

1:
00

 U
hr

 
Au

ss
ch

an
k 

un
se

re
r W

ei
ne

 
ab

 1
1:

30
 U

hr
 

Bu
rg

er
au

sw
ah

l /
 h

eu
te

: P
ul

le
d 

Po
rk

W
ee

d 
W

at
ch

er
s

ab
 1

4:
30

 U
hr

 
M

us
ik

- 
u.

 W
ei

nl
ou

ng
e 

Ku
ltu

rs
ch

eu
ne

,
 

 
W

ei
ne

 u
nd

 S
ek

te
 v

om
 W

ei
nh

au
s 

An
to

n,
  

 
 

Es
se

n 
vo

m
 K

ul
tg

ril
l „

Cu
rr

ys
au

“
ab

 1
8:

00
 U

hr
 

Li
ve

-M
us

ik
: „

Ca
rlo

“
W

ei
ng

ut
 M

in
ge

s
ab

 1
1:

30
 U

hr
 

Sp
an

fe
rk

el
ro

llb
ra

te
n 

m
it 

Ka
rt

of
fe

ls
al

at
,

 
 

Ku
lin

ar
isc

he
s v

om
 R

es
ta

ur
an

t E
rra

‘s,
 K

irr
w

eil
er

M
on

ta
g,

 0
8.

07
.

Be
i d

e 
H

är
ne

ls
ab

 1
8:

00
 U

hr
 

G
oc

ke
le

ss
e,

 h
au

sg
em

ac
ht

e 
G

ril
lh

äh
nc

he
n

La
nd

ju
ge

nd
 

ab
 1

8:
00

 U
hr

 
Pi

zz
a 

au
s 

de
m

 H
ol

zo
fe

n
ab

 1
9:

00
 U

hr
 

Li
ve

-M
us

ik
: „

Th
e 

Bi
g 

D
“

W
ei

gu
t S

ch
lö

ss
el

ab
 1

1:
30

 U
hr

 
Ka

ff
ee

 u
nd

 K
uc

he
n,

 A
us

sc
ha

nk
, K

üc
he

ab
 2

0:
00

 U
hr

 
Li

ve
-M

us
ik

: „
D

uo
 T

an
ze

xp
re

ss
“

Vi
no

th
ek

 V
ol

lG
ut

 m
it 

de
n 

Bu
rg

er
he

ld
en

ab
 1

5:
00

 U
hr

 
Le

ck
er

e 
W

ei
ne

 u
nd

 a
b 

18
:0

0 
Bu

rg
er

W
ei

ng
ut

 M
in

ge
s 

ab
 1

8:
00

 U
hr

 
Ku

lin
ar

isc
he

s v
om

 R
es

ta
ur

an
t E

rra
‘s,

 K
irr

w
eil

er
ab

 1
9:

00
 U

hr
 

Li
ve

-M
us

ik
: „

O
D

K-
O

li 
D

. &
 D

r. 
Ke

y“

Be
i d

e 
H

är
ne

ls
ab

 1
8:

00
 U

hr
G

oc
ke

le
ss

e,
 h

au
sg

em
ac

ht
e 

G
ril

lh
äh

nc
he

n

Sa
m

st
ag

, 0
6.

07
.

Be
i d

e 
H

är
ne

ls
17

:0
0 

U
hr

 
Ö

ff
nu

ng
 d

es
 A

us
sc

ha
nk

s
ab

 2
0:

00
 U

hr
  

Li
ve

-M
us

ik
: „

ac
ou

st
ic

 &
 a

m
az

in
g“

 
La

nd
ju

ge
nd

ab
 1

7:
00

 U
hr

 
Pi

zz
a 

au
s 

de
m

 H
ol

zo
fe

n
ab

 1
9:

30
 U

hr
  

Li
ve

-M
us

ik
: „

Th
e 

Sy
ne

rg
y“

W
ei

gu
t S

ch
lö

ss
el

ab
 1

4:
00

 U
hr

 
Ka

ff
ee

 u
nd

 K
uc

he
n,

 A
us

sc
ha

nk
ab

 1
7:

00
 U

hr
 

w
ar

m
e 

Kü
ch

e
ab

 2
0:

00
 U

hr
 

Li
ve

-M
us

ik
: F

el
ix

 u
nd

 C
o

Sc
ho

rle
 T

re
ff

17
:0

0 
U

hr
 

Au
ss

ch
an

k 
Be

gi
nn

19
-2

0:
00

 U
hr

 
„W

ar
m

 U
p 

- 
H

ap
py

 H
ou

r“
ab

 2
0:

00
 U

hr
 

Li
ve

 „D
J 

Aj
es

tr
o“

Vi
no

th
ek

 V
ol

lG
ut

 m
it 

de
n 

Bu
rg

er
he

ld
en

ab
 1

3:
00

 U
hr

 
Au

ss
ch

an
k 

un
se

re
r W

ei
ne

ab
 1

7:
00

 U
hr

 
Bu

rg
er

au
sw

ah
l /

 h
eu

te
: C

ur
ry

w
ur

st
W

ee
d 

W
at

ch
er

s 
ab

 1
8:

00
 U

hr
 

M
us

ik
- 

u.
 W

ei
nl

ou
ng

e 
in

 d
er

 K
ul

tu
rs

ch
eu

ne
,

 
 

W
ei

ne
 u

nd
 S

ek
te

 v
om

 W
ei

nh
au

s 
An

to
n,

  
 

 
Es

se
n 

vo
m

 K
ul

tg
ril

l „
Cu

rr
ys

au
“

ab
 2

0:
00

 U
hr

 
Li

ve
-M

us
ik

: „
M

or
e 

Th
an

 T
al

ki
ng

“
W

ei
ng

ut
 M

in
ge

s
ab

 1
7:

00
 U

hr
  

Ku
lin

ar
isc

he
s v

om
 R

es
ta

ur
an

t E
rra

‘s,
 K

irr
w

ei
le

r
ab

 2
0:

00
 U

hr
 

Li
ve

-M
us

ik
: „

Fl
as

h 
‚K

‘ S
w

ag
“

So
nn

ta
g,

 0
7.

07
.

Be
i d

e 
H

är
ne

ls
 

ab
 1

1:
30

 U
hr

 
M

itt
ag

st
is

ch
ab

 1
9:

00
 U

hr
 

Li
ve

: „
St

. M
ar

tin
er

 W
ei

ns
ch

la
uc

hd
ud

le
r“

El
ek

tr
o-

M
ob

ile
ab

 1
1:

30
 U

hr
 

E-
M

ob
ile

 A
us

st
el

lu
ng

 b
is

 1
7:

00
 U

hr
 

 
 

au
f d

er
 W

ee
d

Fr
ei

ta
g,

 0
7.

06
.

15
:0

0 
U

hr
 

Ü
be

rr
ei

ch
un

g 
de

s 
W

ei
nz

eh
nt

en
D

om
pl

at
z 

an
 H

er
rn

 B
is

ch
of

 D
r. 

W
ie

se
m

an
n 

un
d 

 
Sp

ey
er

 
H

er
rn

 W
ei

hb
is

ch
of

 O
tt

o 
G

eo
rg

en
s

Fr
ei

ta
g,

 0
5.

07
.

ab
 1

9:
00

 U
hr

 
W

ei
nz

eh
nt

-B
eg

rü
ßu

ng
in

 d
en

 H
öf

en
 

m
it 

de
r K

irr
w

ei
le

re
r W

ei
np

rin
ze

ss
in

 
 

 
Ke

rs
tin

 I.
 &

 O
rt

sb
ür

ge
rm

ei
st

er
 R

ol
f M

et
zg

er
Be

i d
e 

H
är

ne
ls

18
:0

0 
U

hr
  

 E
rö

ff
nu

ng
 d

es
 A

us
sc

ha
nk

s
ab

 2
0:

00
 U

hr
 

Li
ve

-M
us

ik
: „

H
aa

rd
t o

f G
ol

d“
La

nd
ju

ge
nd

 
ab

 1
8:

00
 U

hr
 

Pi
zz

a 
au

s 
de

m
 H

ol
zo

fe
n 

ab
 2

0:
00

 U
hr

 
Li

ve
-M

us
ik

: „
Ak

us
tik

 li
ve

“
W

ei
gu

t S
ch

lö
ss

el
ab

 1
4:

00
 U

hr
 

Ka
ff

ee
 u

nd
 K

uc
he

n,
 A

us
sc

ha
nk

ab
 1

7:
00

 U
hr

 
w

ar
m

e 
Kü

ch
e

ab
 2

0:
30

 U
hr

 
Co

un
tr

y 
Ab

en
d 

m
it 

„H
i! 

M
am

a“
Sc

ho
rle

 T
re

ff
18

:0
0 

U
hr

 
Au

ss
ch

an
k 

Be
gi

nn
19

-2
0:

00
 U

hr
 

„W
ar

m
 U

p 
- 

H
ap

py
 H

ou
r“

ab
 2

0:
00

 U
hr

 
„L

iv
e 

- 
D

J 
RO

B“
Vi

no
th

ek
 V

ol
lG

ut
 m

it 
de

n 
Bu

rg
er

he
ld

en
  

ab
 1

5:
00

 U
hr

 
Au

ss
ch

an
k 

un
se

re
r W

ei
ne

ab
 1

7:
00

 U
hr

 
Bu

rg
er

au
sw

ah
l /

 h
eu

te
: G

ou
ch

o 
Sp

ie
ße

W
ee

d 
W

at
ch

er
s

ab
 1

8:
00

 U
hr

 
M

us
ik

- 
u.

 W
ei

nl
ou

ng
e 

in
 d

er
 K

ul
tu

rs
ch

eu
ne

,
 

 
W

ei
ne

 u
nd

 S
ek

te
 v

om
 W

ei
nh

au
s 

An
to

n,
  

 
 

Es
se

n 
vo

m
 K

ul
tg

ril
l „

Cu
rr

ys
au

“
ab

 2
0:

00
 U

hr
  

Li
ve

-M
us

ik
: „

O
w

w
er

e 
M

ar
la

ch
ta

le
r“

W
ei

ng
ut

 M
in

ge
s

ab
 1

8:
00

 U
hr

  
Ku

lin
ar

isc
he

s v
om

 R
es

ta
ur

an
t E

rra
‘s,

 K
irr

w
ei

le
r

ab
 2

0:
00

 U
hr

 
Li

ve
-M

us
ik

: „
Fl

as
h 

‚K
‘ S

w
ag

“

W
ei

nz
eh

n
t 

K
ir

rw
ei

le
r



Maikammer - 4 - Ausgabe 27/2019

Amtlicher Teil

Verbandsgemeinde
Maikammer

 ■ Öffnungzeiten  
für den Grünabfalllagerplatz

März bis Oktober:
montags von 15.00 – 18.00 Uhr,
mittwochs von 16.00 – 18.00 Uhr und
samstags mit neuen Öffnungszeiten
von 13.00 – 17.00 Uhr für Sie geöffnet.
November bis Februar:
montags von 14.00 – 16.00 Uhr
samstags von 13.00 – 16.00 Uhr
Text: Verbandsgemeinde Maikammer

 ■ Stellenausschreibung

Die Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer 
sucht zur Verstärkung des Teams bei den Ver-
bandsgemeindewerken zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine 

Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)

Ihr Aufgabengebiet:
• Steuerung und Überwachung des Kläranlagenbetriebes
• Instandhaltung und Wartung der Abwasserreinigungsanla-

gen und Pumpstationen
• Führung von Betriebsberichten und -unterlagen
• Kontrolle sowie Unterhaltung der Schmutz- und Regewas-

serkanalisation mit den dazugehörigen Sonderbauwerken, 
wie Regenrückhalte- und Regenklärbecken

Wir erwarten:
• abgeschlossene Berufsausbildung als Fachkraft für Abwas-

sertechnik oder Ver- und Entsorger
• Mehrjährige Berufserfahrung im Kläranlagenbetrieb
• Teamfähigkeit, Einsatzfreude bei selbstständiger und eigen-

verantwortlicher Arbeit
• Bereitschaft, Arbeitsdienste auch außerhalb der regulären 

Arbeitszeit und an Wochenenden zu leisten
• Führerschein der Klasse B, wünschenswert BE, C1, C1E und CE
Wir bieten Ihnen einen unbefristeten und sicheren Arbeitsplatz 
im öffentlichen Dienst in einem vielseitigen Aufgabenbereich 
mit eigenverantwortlichen Tätigkeiten in einem engagierten 
Team. Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 6 TVöD-VKA.
Telefonische Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr Gerst, Tel.: 
06321/5899-12.
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann senden Sie Ihr Bewer-
bungsschreiben mit den üblichen Unterlagen bis zum 
15.07.2019 an folgende Adresse:

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
Personalabteilung

Immengartenstraße 24
67487 Maikammer

 ■ Vollzug der Gemeindeordnung (GemO)

Die Gesellschafterversammlung der BioEnergie Maikammer 
GmbH (BEMa GmbH) hat in der Sitzung vom 16.05.2019 den Jah-
resabschluss 2018 festgestellt und zusammen mit dem Ergebnis 
der Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie der 
Behandlung des Jahresgewinnes beschlossen.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen von Montag, den 
08.07.2019 bis einschließlich Dienstag, den 16.07.2019 zu üblichen 
Öffnungszeiten in der Verbandsgemeinde Maikammer, Immengar-
tenstraße 24, 67487 Maikammer, Zimmer OG112 öffentlich zur Ein-
sichtnahme aus.
Sprechstunden der Verbandsgemeindeverwaltung:
Montag und Dienstag 
von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr,
Mittwoch von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr,
Donnerstag von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr - 18.00 Uhr,
Freitag von 8.30 Uhr - 12.30 Uhr.

Maikammer, 02.07.2019
Gabriele Flach, Bürgermeisterin

 ■ Personalausweise bzw. Reisepässe  
eingetroffenund im Bürgerbüro abholbereit

Die bis einschl. Freitag, den 14. Juni 2019 in der 24. Kalenderwo-
che bei der Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer bean-
tragten Personalausweise bzw. Reisepässe sind eingetroffen. 
Diese können im Rathaus, im Bürgerbüro (Zimmer 9), während 
der allgemeinen Geschäftszeiten abgeholt werden.
Die Gebühr für einen Personalausweis beträgt:
22,80 € (unter 24 Jahre) / Gültigkeitsdauer: 6 Jahre
28,80 € (ab 24 Jahre) / Gültigkeitsdauer: 10 Jahre
Die Gebühr für einen Reisepass beträgt:
37,50 € (unter 24 Jahre) / Gültigkeitsdauer: 6 Jahre
60,- € (ab 24 Jahre) / Gültigkeitsdauer: 10 Jahre
Die Gebühr ist bereits bei der Beantragung zu entrichten. Der 
alte Personalausweis bzw. Reisepass ist vorzulegen und wird erst 
später bei der Aushändigung des neuen Ausweisdokumentes ein-
gezogen bzw. ungültig gemacht. 
Die Rücklieferung der neu beantragten Dokumente dauert im 
Regelfall etwa 3 Wochen.
Wir weisen alle Ausweis-, bzw. Passinhaber darauf hin, dass sie nach 
den passrechtlichen Vorschriften verpflichtet sind, ihren neuen 
Ausweis bzw. Reisepass persönlich abzuholen um den Empfang zu 
bestätigen. 
Sollte dies aus beruflichen oder sonstigen Gründen ausnahmsweise 
nicht möglich sein, so können auch bevollmächtigte Familienange-
hörige den Ausweis abholen.
Bei der Beantragung eines Kinderreisepasses sind, das 
betroffene Kind, sowie unabhängig von dessen Alter, ein bio-
metrisches Passbild und die Geburtsurkunde des Kindes mit-
zubringen.
Für Reisen in die USA ist allerdings auch für Kinder, unabhängig von 
deren Alter, ebenfalls eine visafreie Einreise nur noch mit einem so 
genannten „E-Reisepass“ möglich. 
Kinderreisepässe werden bei USA-Reisen nicht anerkannt!
Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres benötigen Jugendli-
che bei der Beantragung eines Reisepasses generell die schrift-
liche Zustimmung der Erziehungsberechtigten.
Wir bitten um entsprechende Beachtung.
Für Rückfragen zu passrechtlichen Angelegenheiten stehen 
die Mitarbeiter des Bürgerbüros, Christian Müller bzw. Helga 
Schädler unter der Tel.-Nr. 06321-5899-28 gerne zur Verfügung.

Bürgerbüro
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Hier werden die Atemschutzträger der Feuerwehr ausgebildet. Wir 
stellten fest, dass es gar nicht so einfach ist, im zweier Team zusam-
men zu bleiben, aufeinander zu achten und einen Parcour mit Hin-
dernissen zu durchlaufen. 
Und wir hatten die erleichterte Variante mit Licht und ohne Geräu-
sche und Nebel. 
Das war sehr beeindruckend. Kurz vor 12 Uhr kamen wir wieder im 
Feuerwehrgerätehaus in St. Martin an. 
Hier hatten wir uns dann eine Stärkung mit Pommes und Wiener 
Würstchen verdient. Es war ein sehr schöner Ausflug. Wir wünschen 
allen schöne Ferien.

Euere Bambinibetreuer
Text und Bilder: Myriam Hormuth

 ■ Grillfeuer am Wingertsberg löst größeren 
Feuerehreinsatz aus

St. Martin
Ein Feriengast hatte am Montag, dem 1. Juli 2019, über die Notruf-
nummer 112 der Integrierten Leitstelle Landau einen Waldbrand 
Richtung Kalmit gemeldet. 
Daraufhin wurden um 22.50 Uhr die Wehren St. Martin, Maikammer 
und Edenkoben alarmiert. Wegen der zurzeit herrschenden erhöh-
ten Waldbrandgefahr rückten sie mit 6 Fahrzeugen und 35 Mann 
Besatzung an.
Allerdings konnte zunächst kein Feuer festgestellt werden. Mit drei 
Fahrzeugen machten die Wehrleute Erkundungsfahrten im Bereich 
des Wingertsberg nördlich von St. Martin. Dabei wurde ein Grill-
feuer hinter einem Wohnhaus in der Totenkopfstraße festgestellt, 
das offensichtlich der Grund für die Alarmierung war. Die Feiernden 
wurden darüber belehrt, dass in dem fraglichen Bereich kein Feuer 
entzündet werden darf.
Die Einsatzkräfte konnten nach einer knappen Stunde wieder in 
ihre Gerätehäuser einrücken. Die Feuerwehreinsatzzentrale Eden-
koben war mit zwei Wehrleuten besetzt.
Text: Thomas Seeber

 ■ Pflanzbeet beim Feuerwehrhaus verwüstet

In der Nacht von 24. auf 25.06.2019 wurde ein Pflanzbeet beim 
Feuerwehrhaus verwüstet. Hinweise bitte an Verbandsgemeinde 
Maikammer, Herr Welterlich, Tel. 06321/589918.

 ■ Einberufung von Ersatzmitgliedern für  
den Verbandsgemeinderat Maikammer

Vollzug des Kommunalwahlgesetzes
Das Ratsmitglied Anne Herrmann hat mit Schreiben vom 10.6.2019 
sein Mandat im VGR Maikammer niedergelegt. Als nächster Bewer-
ber mit der höchsten Stimmenzahl (957) im Wahlvorschlag des 
Bürgerforums Maikammer e.V. wurde Herr Hubert Damm in den 
Verbandsgemeinderat berufen. Herr Damm hat das Mandat ange-
nommen.
Die Veröffentlichung erfolgt gemäß § 66 Abs. 3 KWO.

Maikammer, den 24. Juni 2019
Verbandsgemeindeverwaltung

Gez. Gabriele Flach, Bürgermeisterin

 ■ Textübermittlung fürs Amtsblatt
Die Textübermittlung fürs Amtsblatt erfolgt ausschließlich über 
das Online-Redaktions-System (CMSweb) des Wittich Verlages 
www.cms.wittich.de
Der Redaktionsschluss ist immer dienstags, 12:00 Uhr. Zu spät 
erfasste Artikel können erst in darauf folgenden Ausgabe veröf-
fentlicht werden.
Ist in der laufenden Woche ein Feiertag, so wird der Redaktions-
schluss in der Regel um einen Tag vorverlegt.
Ihre Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
Nachrichtenblatt-Redaktion

Freiwillige Feuerwehr

 ■ Ein Highlight jagt das Nächste !

Nach unserer erfolgreichen Gründungsveranstaltung beim Feuer-
wehrfest, fand letzten Samstag der erste Ausflug unserer Bambi-
nifeuerwehr statt. Auf dem Dienstplan stand für die letzte Übung 
vor den Ferien, der Besuch einer anderen Feuerwehr. Um 9.15 Uhr 
trafen wir uns und fuhren nach Landau. Dort wurden wir für eine 
Besichtigung der Feuerwache erwartet. Uns wurde der Schlauch-
turm gezeigt und wir bekamen die verschiedenen Fahrzeuge 
gezeigt, erklärt und durften auch mal probesitzen. Mit das Span-
nenste war, dass wir die Atemschutzstrecke durchlaufen durften. 
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5. Umleitung des Verkehrs
5.1 Aus Richtung Maikammer kommend:

Hauptstraße - Jahnstraße - Neustädter Weg - Friedhofstraße
5.2 Aus Richtung Duttweiler kommend:

Friedhofstraße - Neustädter Weg - Jahnstraße - Hauptstraße
5.3 Aus Richtung Venningen kommend: Marktstraße - Friedhof-

straße - Neustädter Weg - Jahnstraße - Hauptstraße
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer einzulegen.
Der Widerspruch kann
1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeinde-

verwaltung, Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer oder
2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur1 an die VPS-

eMail-Adresse vg-maikammer@poststelle.rlp.de erhoben werden.
1 vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elekt-
ronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
1999/93/EG (ABl. EU Nr. L 257 S. 73).
Hinweis: Der Widerspruch hat nach § 80 Abs. 2 Nr. 1 Verwaltungsge-
richtsordnung bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben und Kosten 
keine aufschiebende Wirkung. Die Pflicht zur Zahlung des angeforderten 
Betrages wird durch den erhobenen Widerspruch nicht aufgehalten.

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
- Ordnungsamt -

 ■ Öffentliche Bekanntmachung

der ordnungsbehördlichen Allgemeinverfügung an-
lässlich des Weinzehnt in Kirrweiler in der Zeit  
vom Freitag 05.07.2018 bis Dienstag 09.07.2019

Aufgrund der §§ 1 Abs. 1, 9 Abs. 1 Satz 1, 22 bis 25, 88 Abs. 1 Nr. 1, 
89 Abs. 1, 90 Abs. 1 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes 
(POG) in der Fassung vom 10. November 1993 (GVBl. S. 595), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2014 (GVBl. S. 332), des 
§ 1 der Landesverordnung über die Zuständigkeit der allgemeinen 
Ordnungsbehörden in der Fassung vom 31. Oktober 1978 (GVBl. S. 
695), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2010 (GVBl. 
S. 280), sowie § 91 Abs. 1 Nr. 1 POG und der § 1 Abs. 1 des Lan-
desverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) vom 23. Dezember 
1976 (GVBl. S. 308), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2015 
(GVBl. S. 165), in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwVfG) in der Fassung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 
102), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. November 2015 (BGBl. 
I S. 2010), erlässt die Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer als 
sachlich und örtliche zuständige Behörde folgende
Allgemeinverfügung:
1. Anlässlich des Weinzehnt in Kirrweiler ist es in der Zeit vom 

Freitag, den 05.07.2019, 18:00 Uhr bis Dienstag, den 09.07.2019, 
08:00 Uhr verboten, im in Satz 2 näher bezeichneten öffentlichen 
Straßen und Anlagen mitgebrachte alkoholhaltige Getränke in der 
Öffentlichkeit mitzuführen und/oder zu verzehren.
Das Verbot nach Satz 1 erstreckt sich auf den Bereich des Ver-
anstaltungsortes Kirchstraße / Schloßstraße / Hauptstraße 
(zwischen Schloßstraße & Kreuzungsbereich Markt-/Fried-
hofstraße) sowie die angrenzenden Straßen und Anlagen

2. Von dem Verbot nach Nr. 1 räumlich ausgenommen sind gast-
stättenrechtlich konzessionierte Flächen und Ausschankstellen.

3. Das Verbot des Mitführens (Nr. 1) gilt nicht für Besucher von 
privaten, nicht jedermann zugänglichen Veranstaltungen im 
jeweiligen Verbotsbereich sowie für Personen, die dort eine 
Wohnung, Arbeits- oder Betriebsstätte haben und sich unmit-
telbar auf dem Weg dorthin befinden.

Kirrweiler
Ortsbürgermeister: rolf metzger
Sprechstunde: 1. Di. im Monat, 18 Uhr im Rathaus 
Telefon: 06321 5079, 
E-Mail: ortsbuergermeister@kirrweiler.de
Internet: www.kirrweiler.de

 ■ Öffnungszeiten i-punkt

Hauptstraße 7, 67489 Kirrweiler, Telefon 06321 5079
Montag: 10.00 - 12.00 Uhr
Dienstag: 10.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag: 15.30 - 17.30 Uhr
Freitag: 10.00 - 12.00 Uhr
Text: i-Punkt

 ■ Geänderte Öffnungszeiten im I-Punkt
Der I-Punkt hat von Montag, 15. Juli bis Freitag, 19. Juli geschlossen. 
Vom 10. bis 12. Juli ist der I-Punkt nur notbesetzt. Ab Montag, 22. 
Juli sind wir wieder für sie da.

Ihr I-Punkt Team

 ■ Verkehrspolizeiliche Anordnung
Nach § 44 Abs. 1 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) i. V. m. § 5 
Abs. 1 der Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet 
des Straßenverkehrsrechts (ZuständigkeitsVO) trifft die Verbands-
gemeindeverwaltung als zuständige Straßenbehörde die Entschei-
dung wo und welche Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen 
anzubringen und zu entfernen sind. Die Entscheidung erfolgt im 
Benehmen mit der jeweiligen Ortsgemeinde.

Verkehrspolizeiliche Anordnung

Anlässlich der Veranstaltung Weinzehnt Kirrweiler
wird ab Donnerstag, 04.07.2019, 08.00 Uhr bis Dienstag, 09.07.2019 
12.00 Uhr folgende Straßen und Parkplätze für den öffentlichen 
Verkehr gesperrt:
1. Für Fahrzeuge aller Art werden folgende Straßen gesperrt:
1.1 die „Schloßstraße“ ab der Einmündung „Strohgasse“ bis zur 

Einmündung „Kirchstraße“
1.2 die „Kirchstraße“ ab der Einmündung „Hauptstraße“
1.3 die „Hauptstraße“ vor der Kreuzung „Friedhofstraße/Markt-

straße“ bis Einmündung „Schlossstraße“
(ab Freitag, 15:00 Uhr bis Dienstag 01:00 Uhr)

2. Erlass von Halteverboten
Das Halten von Fahrzeugen ist auf folgenden Straßen verboten:
2.1 in der „Schloßstraße“ ab der Einmündung „Hauptstraße“ bis 

zur Einmündung „Strohgasse“ beidseitig
2.2 in der „Jahnstraße“ beidseitig
2.3 in „Neustädter Weg“ zwischen Einmündung „Jahnstraße“ 

und Friedhof beidseitig
2.4 in „Achtmorgenweg“ westlich des Friedhofes zwischen 

„Friedhofstraße“ und Parkplatz am Friedhof beidseitig
2.5 in der „Friedhofstraße“ ab der Kreuzung L515/542 nach Nor-

den bis zum Friedhof beidseitig
3. Aufstellung des Verkehrszeichen 357 StVO (Sackgasse) an 
folgenden Stellen:
3.1 In der „Schloßstraße“ bei der Einmündung „Hauptstraße“
4. Sperrung und Ausweisung von Parkplätzen
4.1 „Parkplatz Kulturscheune“ ist ab Mittwoch, 

den 03.07.2019 bis einschließlich Dienstag, 
den 09.07.2019,

12.00 Uhr 
gesperrt.

4.2 „Parkplatz Schulhof“ ist ab Donnerstag, den 
04.07.2019 bis Dienstag, 09.07.2019 gesperrt.
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den Alkoholgenuss gehen regelmäßig Sicherheitsverstöße (z. B. 
Sachbeschädigungen, Verunreinigungen und Gefährdungen des 
Verkehrs durch - zerschlagene - Flaschen, Lärmbelästigungen, Alkohol-
konsum durch Jugendliche) einher. Das Glasverbot wurde angeordnet, 
um Verletzungen der Besucher durch Splitter zu verhindern. Außerdem 
werden durch Glasscherben die Sicherheitsbehörden bei ihrer Arbeit 
zusätzlich gefährdet. Die Einsatzfahrzeuge und auch der allgemeine 
öffentliche Verkehr nach der Veranstaltung können durch die Glas-
scherben auf der öffentlichen Straße beschädigt werden.
Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und zur Wahrung der 
Rechte der Gaststättenbetreiber konnte von einer Erstreckung des 
Ausschankverbotes auf konzessionierte Flächen und Ausschank-
stellen abgesehen werden. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
wurde das Alkoholverbot auch zeitlich und räumlich begrenzt, weil 
die beschriebenen Sicherheitsverstöße regelmäßig nur während 
der Veranstaltungen, wo sich die Jugendlichen treffen und die 
Musik spielt, auftreten.
Zur Durchsetzung des Verbots ist es geboten und angemessen, die 
unzulässig mitgeführten alkoholischen Getränke durch Anwen-
dung unmittelbaren Zwangs wegzunehmen.
Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird gem. § 80 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 VwGO angeordnet. In Ansehung der betroffenen hoch-
wertigen Rechtsgüter - insbesondere Gesundheit und körperliche 
Unversehrtheit von Besuchern, Ordnungskräften und Dritten - muss 
gesichert sein, dass die ausgesprochenen Verbote auch bei Einle-
gung von Rechtsbehelfen Bestand haben und durchgesetzt wer-
den können. Dem gegenüber steht, das in der Abwägung geringer 
einzuschätzende Interesse der Besucher, uneingeschränkt Alkohol 
konsumieren zu können oder ihre Getränke in Glasbehältnissen zu 
transportieren sowie das wirtschaftliche Interesse an der Ausnut-
zung besonderer Verkaufschancen für alkoholische Getränke. Diese 
Interessen müssen indes hinter dem Interesse am effektiven Schutz 
der oben genannten hochwertigen Rechtsgüter zurücktreten. 
Außerdem handelt es sich vorliegend um eine termingebundene 
Veranstaltung, so dass die Wirksamkeit der Anordnungen zum Zeit-
punkt der Veranstaltung gewährleistet sein muss.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer einzulegen.
Der Widerspruch kann
1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeinde-

verwaltung, Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer oder
2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur1 an die VPS-

eMail-Adresse vg-maikammer@poststelle.rlp.de erhoben werden.
1 vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elekt-
ronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
1999/93/EG (ABl. EU Nr. L 257 S. 73).
Hinweis:
Der Widerspruch hat nach § 80 Abs. 2 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsord-
nung bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben und Kosten 
keine aufschiebende Wirkung. Die Pflicht zur Zahlung des ange-
forderten Betrages wird durch den erhobenen Widerspruch nicht 
aufgehalten.
Wir bitten um Beachtung!

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
- Ordnungsamt -

 ■ Hissen der Dorffahne
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, anlässlich des „Kirrweiler 
Weinzehnt“ bitte ich Sie, am nächsten Wochenende in der Zeit vom 
Freitag, 05.07.2019 bis einschließlich Montag, 08.07.2019 Ihre 
Häuser und Anwesen mit unserer Dorffahne zu beflaggen.

4. In der Zeit vom Freitag, den 05.07.2019, 18:00 Uhr bis Dienstag, 
den 09.07.2019, 08:00 Uhr untersagt, die oben in Nr. 1 Satz 2 
aufgeführten öffentlichen Straßen und öffentlichen Anlagen in 
Kirrweiler mit Glasbehältnissen, d. h. mit allen Behältnissen die 
aus Glas hergestellt sind (z. B. Flaschen, Gläser, Krüge, Karaffen 
und Ähnliches) zu betreten und dort mit sich zu führen. Sofern 
vorhanden, erstreckt sich das Verbot auch auf die zu den Stra-
ßen gehörenden Gehwege und öffentlichen Anlagen.

5. Ausgenommen von dem Verbot nach Nr. 4 ist das Mitführen 
von Glasbehältnissen durch Erwerb von gaststättenrechtlich 
konzessionierte Flächen und Ausschankstellen sowie durch 
Personen, welche die Glasbehältnisse offensichtlich und aus-
schließlich zur häuslichen Verwendung mit sich führen.

6. Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen das Verbot nach Nr. 1 
oder Nr. 4 wird unmittelbarer Zwang in Form der Wegnahme der 
unrechtmäßig mitgeführten alkoholhaltigen Getränke bzw. Glas-
getränkebehältnisse und deren sofortige Verwertung angedroht.

7. Die örtliche Ordnungsbehörde behält sich vor, bei Verstößen 
oder bei sonstigen Änderungen der Gefahrenlage, weiterge-
hende Anordnungen zu treffen.

8. Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wird im 
öffentlichen Interesse angeordnet.

9. Diese Allgemeinverfügung gilt mit dem auf die Bekanntma-
chung folgenden Tag als bekannt gemacht.

Begründung:
Nach den Erfahrungen der Polizei, der örtlichen Ordnungsbehörde 
und der Kreisverwaltung Südlichen Weinstraße als zuständiger 
Behörde für den Jugendschutz kam es in den vergangenen Jahren 
bei verschiedenen Veranstaltungen zu Gewaltdelikten und Alko-
holmissbrauch, insbesondere unter den Jugendlichen (vgl. dazu 
nur die Berichterstattung in der Tageszeitung „DIE RHEINPFALZ“ zu 
den Umzügen in Offenbach der Jahre 2014 und 2015 sowie Otters-
heim im Jahr 2014, auf die hiermit verwiesen wird). Durch diese 
Präventionsmaßnahme wird die Anzahl der unter Alkoholeinfluss 
stehenden Jugendlichen minimiert.
Aufgrund der Prognose der örtlichen Ordnungsbehörde, in der 
neben den Erfahrungen der Vorjahre auch die Erfahrungen anlässlich 
anderer großer Veranstaltung berücksichtigt wurden, wäre - ohne Erlass 
dieser Allgemeinverfügung - auch in diesem Jahr mit den beschriebe-
nen Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu rechnen.
Erfahrungsgemäß führt der Konsum von hochprozentigem Alko-
hol sehr schnell auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und 
Sachbeschädigungen an den Veranstaltungsorten und in deren 
Nahbereich. Angesichts dessen ist es erforderlich dort das Mitfüh-
ren und den Verzehr alkoholischer Getränke zu beschränken. Der räum-
liche Geltungsbereich des Verbotes bezeichnet die Bereiche, innerhalb 
derer der Schwerpunkt des Alkoholkonsums und daraus resultieren-
der gewalttätiger Auseinandersetzungen bis hin zum Vandalismus 
zu erwarten ist. Dadurch sollen die Gefahren durch Glasflaschen als 
Wurfgeschosse und herumliegende Glasscherben abge-wehrt wer-
den. Insbesondere ist zu beachten, dass die öffentlichen Straßen nach 
der Veranstaltung wieder für den Verkehr freigegeben werden und das 
Glasverbot damit auch der Verkehrssicherheit dient.
Die Verbote (oben Nrn. 1 und 4) werden auf § 9 Abs. 1 Satz 1 des 
Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG) gestützt. Danach 
können die allgemeinen Ordnungsbehörden die notwendigen 
Maß-nahmen treffen, um eine im einzelnen Fall bestehende Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Eine solche 
konkrete Gefahr liegt hier vor. Jugendliche erhalten in den Gast-
stätten und jeweiligen Verkaufsstellen keine branntweinhaltigen 
Getränke, da das entsprechende Verbot des Jugendschutzgesetzes 
beachtet werden muss. Aus diesem Grund und auch aus finanzi-
ellen Gründen heraus, bringen die insbesondere jugendlichen 
Besucher alkoholische Getränke in großem Mengen zur Veranstal-
tung mit, um sie dort zu konsumieren. Mit der Enthemmung durch 
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in seiner letzten Ratssitzung für zwei mögliche Pflastervarianten 
ausgesprochen. Eine endgültige Entscheidung wurde noch nicht 
getroffen. Mein Vorschlag, interessierte Bürgerinnen und Bürger 
in die Entscheidungsfindung einzubeziehen, wurde von den Rats-
mitgliedern begrüßt. Die vom Gemeinderat in die engere Wahl 
genommenen Pflasterbeläge liegen auf der linken Seite vor der 
Eingangstür zum Rathaus aus. Jede Palette ist von 1 - 3 nummeriert. 
Eine Palette unterscheidet sich nur von der Oberflächenbearbei-
tung her. Sie enthält einen etwas aufgerauten Belag.
Es wäre schön, wenn interessierte Bürgerinnen und Bürger per Mail 
ihren Favoriten der Verwaltung mitteilen würden. Dabei ist nur die 
auf der jeweiligen Palette angegebene Nummer im Mail an karl.scha-
efer@maikammer.de anzugeben. Entscheiden Sie mit. Ich würde mich 
freuen, wenn möglichst viele Rückmeldungen kommen.

Ihr
(Karl Schäfer)

Ortsbürgermeister

 ■ Neue Homepage  
der Ortsgemeinde Maikammer

An alle Gewerbetreibenden der Ortsgemeinde Maikammer.
In Kürze erscheint die völlig neu überarbeitete Homepage unserer 
Ortsgemeinde Maikammer. Wie bisher auch, möchten wir wieder 
alle interessierten Besucher der Site, die Bürger und Gäste unse-
rer Gemeinde über die unterschiedlichen Gewerbe in Maikammer 
informieren und geben allen Gewerbetreibenden die Möglichkeit 
ihren Betrieb dort mit den relevanten Kontaktdaten (Name Betrieb, 
Ansprechpartner, Adresse, Telefon und Fax, E-Mail und Webadresse) 
anzuzeigen. Dies ist ein kostenloser Service unserer Gemeinde für 
die Bürger und Gäste unseres Ortes.
Bitte senden Sie bis spätestens 25. Juli ihre Daten per E-Mail an: 
gareis@gareis-marketing.de, falls Sie auf der neuen Homepage der 
Ortsgemeinde genannt werden wollen.
An alle im GesundheitswesenTätige der Ortsgemeinde Mai-
kammer. In Kürze erscheint die völlig neu überarbeitete Home-
page unserer Ortsgemeinde Maikammer. Wie bisher auch, möchten 
wir wieder alle interessierte Besucher der Site, die Bürger und Gäste 
unserer Gemeinde über die medizinische Versorgung in Maikam-
mer informieren und geben somit allen ÄrzteInnen, ZahnärztInnen, 
FachärztInnen, OrthopädInnen, ApothekerInnen und sonstigen im 
Gesundheitswesen Tätigen mit Praxis in Maikammer, die Möglich-
keit sich auf der neuen Homepage mit den relevanten Kontaktdaten 
(Name und Art der Praxis oder Apotheke, Ansprechpartner, Adresse, 
Telefon und Fax, E-Mail und Webadresse) darzustellen. Dies ist ein kos-
tenloser Service unserer Gemeinde für die Bürger und Gäste unserer 
Gemeinde. Bitte senden Sie uns bis spätestens 25. Juli ihre Daten per 
E-Mail an: gareis@gareis-marketing.de, falls Sie auf der neuen Home-
page der Ortsgemeinde genannt werden wollen.

Karl Schäfer
Ortsbürgermeister

 ■ Einberufung von Ersatzmitgliedern 
 für den Ortsgemeinderat Maikammer

Vollzug des Kommunalwahlgesetzes
Nachdem Ortsbürgermeister Karl Schäfer sein Mandat im Ortsge-
meinderat Maikammer nicht angenommen hat, wurde als nächster 
Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl (1.181) im Wahlvorschlag 
der CDU Herr Nicolai Schenk in den Ortsgemeinderat berufen. Herr 
Schenk hat das Mandat angenommen.
Die Veröffentlichung erfolgt gemäß § 66 Abs. 3 KWO.

Maikammer, den 24. Juni 2019
Gez. Klaus Humm

Erster Beigeordneter

Zu unserm „Weinzehnt“ erwarten wir dieses Jahr wieder zahlreiche 
Gäste. Es ist ein schönes Zeichen der dörflichen Verbundenheit und 
Freude, wenn wir während dieser Zeit unseren Ort schmücken, z.B. 
mit dem Anbringen der Fahne. Für die vielen Gäste von außerhalb 
ist dies aber auch eine Geste der Gastfreundschaft. Wir heißen mit 
dem Fahnenschmuck unsere Besucher besonders willkommen und 
zeigen, dass wir auf das Fest gut vorbereitet sind. In diesem Sinne 
bitte ich alle - soweit dies möglich ist - die Dorffahne während der 
Festtage zu hissen.
Wer noch keine neue Fahne besitzt, kann diese in unserm Gemeinde- 
und Tourismusbüro i-Punkt (Hauptstraße 7, Telefon 06321 5079, 
i-punkt@kirrweiler.de) zum Preis von 35,00 Euro erwerben.

Rolf Metzger, Ortsbürgermeister

 ■ Seniorennachmittag
Bitte beachten Sie, dass der Seniorennachmittag der Ortsgemeinde 
am Dienstag, den 9.07.2019 wegen Renovierungsarbeiten im Edel-
hof leider ausfällt. Der Seniorennachmittag am 13.08.2019 findet 
statt. Der genaue Ort der Veranstaltung wird rechtzeitig mitgeteilt.
Text: i-Punkt Kirrweiler

 ■ Einberufung von Ersatzmitgliedern  
für den Ortsgemeinderat Kirrweiler

Vollzug des Kommunalwahlgesetzes
Nachdem Ortsbürgermeister Rolf Metzger sein Mandat im Ortsge-
meinderat Kirrweiler nicht angenommen hat, wurde als nächster 
Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl (533) im Wahlvorschlag 
der Bürgerliste Herr Andreas Roth in den Ortsgemeinderat berufen. 
Herr Roth hat das Mandat angenommen.
Die Veröffentlichung erfolgt gemäß § 66 Abs. 3 KWO.

Maikammer, den 24. Juni 2019
Gez. Ralph Anton

Erster Beigeordneter

Maikammer
Ortsbürgermeister: karl schäfer
Sprechstunde:nach Vereinbarung
Telefon: 06321 5899-33,
E-Mail: karl.schaefer@vg-maikammer.de
Internet: www.maikammer.de

 ■ Büro für Tourismus Maikammer -  
Öffnungszeiten

März bis Ende Oktober:
Montag bis Freitag 09.30 bis 12.30 Uhr

und 14.00 bis 17.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 12.00 Uhr
November bis Februar:
Montag bis Freitag 09.30 bis 12.30 Uhr
Samstag geschlossen
Text: Büro für Tourismus

 ■ Bürgerinnen und Bürger sollen  
in Auswahl des Pflasterbelags für  
die Marktplatzneugestaltung  
eingebunden werden

Liebe Bürgerinnen,
liebe Bürger,
wie bereits mehrfach berichtet, soll der Marktplatz im kommen-
den Jahr neu gestaltet werden. Als Oberflächenbelag ist ein hoch-
wertiges Betonpflaster vorgesehen. Der Ortsgemeinderat hat sich 
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· Abfuhrtermine für die gelben Wertstoffsäcke werden von der 
Firma Süd-Müll in eigener Zuständigkeit, als Vertragspartner 
von Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH, fest-
gelegt, der Landkreis hat diese Terminplanung im Zuge seiner 
Öffentlichkeitsarbeit und Informationspflicht in seinen jährli-
chen Wertstoffkalender aufgenommen.

Über diese Termininformationen im Wertstoffkalender hinaus hat 
der Landkreis keine organisatorischen und finanziellen Zustän-
digkeiten für die gelben Wertstoffsäcke, insbesondere werden 
dafür keine Abfallentsorgungsgebühren erhoben.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ■ Öffentliche Bekanntmachung

der Hauptsatzung des Landkreises  
Südliche Weinstraße vom 24.06.2019

- Bekanntmachung vom 27.06.2019 -
Der Kreistag hat aufgrund der §§ 11 b, 12, 17, 18, 20, 25, 27, 27 a, 
37, 38, 41 und 44 der Landkreisordnung (LKO) in der Fassung vom 
31. Januar 1994 (GVBl. S. 188), zuletzt geändert durch Art. 38 des 
Landesgesetzes vom 14. Dezember 2018 (GVBl. S. 448), BS 2020-
2, der §§ 2 und 3 der Landesverordnung zur Durchführung der 
Landkreisordnung (LKO DVO) vom 21. Februar 1974 (GVBl. S. 102), 
zuletzt geändert durch Art. 2 der LVO vom 06. November 2009 
(GVBl. S. 379), BS 2020-2-1, und der §§ 2, 3, 4, 5, 7 und 15 der Lan-
desverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale 
Ehrenämter (KOMAEVO) vom 27. November 1997 (GVBl. S. 435), 
zuletzt geändert durch LVO vom 17. November 2015 (GVBl. S. 431), 
BS 2020-4, (aktuell aber im Änderungsverfahren) des § 2 der Feuer-
wehr-Entschädigungsverordnung vom 12. März 1991 (GVBl. S. 85), 
zuletzt geändert durch LVO vom 16. Mai 2012 (GVBl. S. 192), BS 213-
50-3,
es § 25 des Landeskrankenhausgesetzes (LKG) vom 28. November 
1986 (GVBl. S. 342), zuletzt geändert durch Art. 11 des Landesge-
setzes vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 448), BS 2126-3, folgende 
Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:
§ 1
Öffentliche Bekanntmachung
(1) Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises erfolgen, 
soweit durch eine Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, im 
Amtsblatt des Landkreises Südliche Weinstraße.
(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte 
oder Erläuterungen können abweichend von Abs. 1 durch Ausle-
gung in einem Dienstgebäude der Kreisverwaltung zu jedermanns 
Einsicht während der Dienstzeit bekannt gemacht werden. In die-
sem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Frist und Zeit 
der Auslegung spätestens am Tage vor Beginn der Auslegung durch 
öffentliche Bekanntmachung in der Form des Abs. 1 hin-zuweisen. 
Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sieben volle Werktage. 
Besteht an dienst-freien Werktagen keine Möglichkeit der Einsicht-
nahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an mindes-
tens sieben Tagen Einsicht genommen werden kann.
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vor-
geschrieben ist, und diese Rechtsvorschrift hierfür keine besonde-
ren Bestimmungen enthält, gilt Abs. 2 entsprechend.
(4) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer 
besonderer Umstände die in der Hauptsatzung vorgeschriebene 
Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so kann in 
unaufschiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch 
öffentlichen Ausruf, durch Aushang (Anschlag) oder in anderer, 
eine ausreichende Unterrichtung der Einwohner gewährleistenden 
Form erfolgen. Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Besei-
tigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen Form nachzuho-
len, wenn nicht der Inhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf 
gegenstandslos geworden ist.

Sankt Martin
Ortsbürgermeister: timo glaser
Sprechstunde:1. + 3. Montag im Monat, 18 - 19 Uhr
in der „Alten Kellerei“, Tel.: 06323 9492855 o. 0151 14137412, 
E-Mail: timo.glaser@sankt-martin.de, 
Internet: www.sankt-martin.de

 ■ Öffnungszeiten Tourist-Info St. Martin

Öffnungszeiten Tourist-Info St. Martin
Mitte März bis Mitte November
Mo- Fr 9.00 – 12.00 Uhr, 14.00 – 17.00 Uhr
Sa 10.00 – 12.00 Uhr
September und Oktober zusätzlich
So: 10.00 - 12.00 Uhr
Mitte November bis Mitte März
Mo-Fr 9.00 – 12.00 Uhr

Mitteilungen    anderer Behörden

 ■ Entsorgung von gelben Wertstoffsäcken  
im Landkreis Südliche Weinstraße:  
Zuständigkeiten und Ansprechpartner

Werden gelbe Wertstoffsäcke nicht abgeholt oder stehen zu den 
Abholterminen keine Abfallsäcke zu Verfügung, ist dies für die 
Bürgerinnen und Bürger ärgerlich. Dafür hat die Kreisverwaltung 
Südliche Weinstraße Verständnis. Allerdings treten bei dem Thema 
Entsorgung und Zuständigkeiten der gelben Wertstoffsäcke immer 
wieder Missverständnisse auf. Aus diesem Grund informiert die 
Kreisverwaltung über Folgendes:
· Im Landkreis Südliche Weinstraße werden die gelben Wert-

stoffsäcke von der Firma Süd-Müll GmbH & Co.KG im Auftrag 
des Dualen Systems Deutschland GmbH verteilt, eingesammelt 
und entsorgt.

· Sollten Bürger zu den Abholterminen keine gelben Wertstoffsä-
cke mehr zur Verfügung haben, werden die abzugebenden Ver-
packungen (alle Leichtverpackungen mit Ausnahme von Glas 
und Papier, Pappe und Kartonagen) auch dann mitgenommen, 
wenn diese in durchsichtigen Plastiksäcken bereitgestellt wer-
den. Dies ist mit dem Unternehmen so abgesprochen.

· Bei Bedarf können Wertstoffsäcke bei den Verbandsgemeinde-
verwaltungen und der Kreisverwaltung nachgefasst werden.

Der Landkreis Südliche Weinstraße bzw. der Eigenbetrieb Wertstoff-
Wirtschaft hat im Hinblick auf die Verteilung der gelben Wertstoff-
säcke und deren Einsammlung keinerlei vertragliche Bindungen 
mit der Firma Süd-Müll und somit keine rechtlichen Möglichkeiten 
auf deren Leistung Einfluss zu nehmen.
· Für den Fall dass Fragen oder Beschwerden zur Verteilung oder 

zur Abfuhr der gelben Wertstoffsäcke bestehen, (beispielsweise 
wenn diese nicht abgeholt oder einzelne Wertstoffsäcke liegen-
gelassen wurden) stehen dafür Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Fa. Süd-Müll unter der Telefonnummer 0800 - 7701001 
als Ansprechpartner zur Verfügung.

· Eventuelle Beschwerden über das Unternehmen Süd-Müll kön-
nen an dessen Auftraggeber gerichtet werden. Auftraggeber 
und damit Vertragspartner der Firma Süd-Müll ist:

Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH (DSD), Frank-
furter Straße 720-726, 51145 Köln (Porz-Eil).
Ansprechpartner beim DSD ist Jürgen Klute, Regionalabteilung 
Entsorgung West, Tel.: 02203 - 937236, Fax: 02203-937692, E-Mail: 
juergen.klute@gruener-punkt.de.
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(4) Der Kreistag kann unter Beachtung des § 25 Abs. 2 der Land-
kreisordnung die Beschlussfassung auch über sonstige Aufgaben 
Ausschüssen übertragen; seine Rechte nach § 37 Abs. 3 der Land-
kreisordnung bleiben unberührt.
§ 4
Übertragung von Aufgaben des Kreistags auf den Landrat
Auf den Landrat wird die Entscheidung in folgenden Angelegen-
heiten übertragen
1. Verfügung über Kreisvermögen sowie Hingabe von Darlehen 

des Landkreises, die Veräußerung und die Verpachtung von 
Eigenbetrieben oder Teilen von Eigenbetrieben bis zu einer 
Wertgrenze von 50.000 €

2. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügba-
ren Haushaltsmittel bis zu einer Wertgrenze von 50.000 €

§ 5
Kreisbeigeordnete
(1) Der Landkreis hat drei Kreisbeigeordnete. Sie sind ehrenamtlich tätig.
(2) Für die Verwaltung des Kreises werden vier Geschäftsbereiche 
gebildet.
§ 6
Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Kreistags
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonsti-
gen persönlichen Aufwendungen erhalten die Kreistagsmitglieder 
für die Teilnahme an Sitzungen des Kreistags eine Entschädigung 
nach Maßgabe der Abs. 2 bis 7. Für die Teilnahme an Sitzungen der 
Fraktionen, die der Vorbereitung von Kreistagssitzungen dienen, 
erhalten die Kreistagsmitglieder ein Sitzungsgeld in Höhe von 30 € 
für maximal 10 Sitzungen pro Jahr sowie eine Entschädigung nach 
Maßgabe der Abs. 2, 3, 6 und 7.
(2) Die Entschädigung wird gewährt in Form eines monatlichen 
Durchschnittssatzes in Höhe von 100 €.
(3) Neben der Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 Satz 2 und 
Absatz 2 werden Fahrkosten für Fahrten zwischen Wohnort und Sit-
zungsort nicht erstattet.
(4) Neben einer Entschädigung nach Abs. 2 wird nachgewiesener 
Lohnausfall in voller Höhe ersetzt; er umfasst auch die entgangenen 
tarifvertraglichen und freiwilligen Arbeitgeberleistungen sowie den 
Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozialversicherungs-beiträgen. 
Auf Antrag wird der glaubhaft versicherte Verdienstausfall ersetzt, 
höchstens je-doch 55 € je Sitzung. Personen, die über ein Erwerbsein-
kommen nicht verfügen, denen aber im häuslichen Bereich ein Nachteil 
entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit 
oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, 
erhalten einen Ausgleich entsprechend dem Höchstsatz nach Satz 1.
(5) Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Kreistagsmit-
glieder für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den Regelun-
gen des Landesreisekostengesetzes.
(6) Bei Teilnahme an mehreren Sitzungen am gleichen Tage wird 
nur ein Sitzungsgeld gewährt.
(7) Die Vorsitzenden der im Kreistag gebildeten Fraktionen erhalten 
zusätzlich eine besondere Entschädigung in Höhe der nach Abs. 2 
festgesetzten Entschädigung.
(8) Die Kreistagsfraktionen erhalten zur Deckung ihrer allgemeinen 
Kosten einen monatlichen Grundbetrag von 55 € sowie für jedes 
Mitglied eine monatliche Entschädigung von 15 €.
§ 7
Aufwandsentschädigung für Mitglieder von Ausschüssen
(1) Die Mitglieder der Ausschüsse des Kreistags erhalten eine Ent-
schädigung in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 30 €, dieses 
erhöht sich für den Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschus-
ses um 50 %.
(2) Die Mitglieder sonstiger Ausschüsse und Beiräte, zu deren Kos-
tentragung der Landkreis verpflichtet ist, erhalten eine Entschä-
digung nach Abs. 1, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes 
bestimmt ist.

§ 2
Ausschüsse des Kreistags
(1) Der Kreisausschuss hat 12 Mitglieder und für jedes Mitglied 
einen Stellvertreter.
(2) Der Kreistag bildet neben dem Kreisausschuss folgende Ausschüsse:
1. den Rechnungsprüfungsausschuss
2. den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Weinbau und Landwirt-
schaft
3. den Werksausschuss für den Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft
4. den Ausschuss für den Öffentlichen Personennahverkehr
5. den Ausschuss für die Kreismusikschule
(3) Die Ausschüsse gemäß Absatz 2 Nrn. 1, 4 und 5 haben 9 Mitglie-
der und für jedes Mitglied einen Stellvertreter. Der Werkausschuss 
für den Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft hat 12 und der Ausschuss 
für Umwelt, Weinbau und Landwirtschaft hat 14 Mitglieder und für 
jedes Mitglied jeweils einen Stellvertreter.
(4) Die Bildung weiterer Ausschüsse bleibt dem Kreistag vorbehal-
ten. Die Zahl der Mitglieder dieser weiteren Ausschüsse wird vom 
Kreistag festgesetzt.
(5) Die Mitglieder des Kreisausschusses und des Rechnungsprü-
fungsausschusses werden aus der Mitte des Kreistags gewählt. 
Die Ausschüsse gemäß Abs. 2 Nrn. 2-5 werden aus Mitgliedern des 
Kreistags und sonstigen wählbaren Kreisbürgern gebildet.
Mindestens die Hälfte der Ausschussmitglieder soll Mitglied des 
Kreistags sein; Entsprechendes gilt für die Stellvertreter der Aus-
schussmitglieder. (6) Der Kreistag bestimmt das Nähere über die 
Aufgaben der einzelnen Ausschüsse.
§ 3
Übertragung von Aufgaben des Kreistags auf Ausschüsse
(1) Folgende Aufgaben des Kreistags werden zur Beschlussfassung 
dem Kreisausschuss übertragen:
1.  die Vergabe von Aufträgen über 50.000 €, die Gewährung von 
Zuschüssen und sonstige Entscheidungen im Zusammenhang mit 
der Ausführung des Haushaltsplanes, soweit nicht ein sonstiger 
Ausschuss vom Kreistag damit beauftragt ist oder soweit nicht der 
Landrat kraft Gesetzes zuständig ist;
1a. die Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung von 

Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen im Sinne des § 58 Abs. 3 LKO;

2. die Zustimmung zur Ernennung der Kreisbeamten des dritten 
Einstiegsamts sowie zur Entlassung der Beamten auf Probe die-
ser Laufbahngruppe gegen deren Willen;

3. die Zustimmung zur Einstellung und Eingruppierung der dem 
dritten Einstiegsamt ver-gleichbaren Beschäftigten sowie zur 
Kündigung gegen deren Willen;

4. die Zustimmung zur Herausschiebung des Ruhestandsbeginns;
5. die Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplan-

mäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 100.000 €;
6. die Genehmigung von Verträgen des Landkreises mit dem 

Landrat, den Kreisbeigeordneten und dem leitenden staatli-
chen Beamten bis zu einer Wertgrenze von 25.000 €;

7. die Verfügung über Kreisvermögen sowie die Hingabe von Dar-
lehen des Landkreises, die Veräußerung und die Verpachtung 
von Eigenbetrieben oder Teilen von Eigenbetrieben ab einer 
Wertgrenze von 50.000 €;

8. die Festlegung von Richtlinien über die Art und Form der Zuschuss-
gewährung im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel

9. Die Aufgaben als oberste Dienstbehörde gemäß § 89 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG)

(2) Dem Kreisausschuss obliegt die Vorberatung der Beschlüsse des 
Kreistags, soweit die Angelegenheit nicht in den Aufgabenbereich 
des Werkausschusses für den Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft fällt.
(3) Dem Rechnungsprüfungsausschuss wird die Beschlussfassung 
über unbefristete Niederschlagung und Erlass von Forderungen im 
Einzelfall über 1.000 € übertragen.
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(5) Die ehrenamtlichen Kreisausbilder erhalten eine Aufwandsent-
schädigung als Stundenvergütung in Höhe des in § 11 Abs. 1 der 
Feuerwehr-Entschädigungsverordnung ausgewiesenen Satzes.
(6) Die ehrenamtlichen Alarm- und Einsatzplaner sowie die ehren-
amtlichen Feuerwehrangehörigen für den Betrieb und die Pflege 
der Funk- und Kommunikationstechnik erhalten eine Aufwands-
entschädigung als Stundenvergütung in Höhe des in § 11 Abs. 1 der 
Feuerwehr -Entschädigungsverordnung ausgewiesenen Satzes.
(7) Die ehrenamtlichen Zugführer des Gefahrstoffzuges erhalten 
eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe des jeweiligen 
Mindest-Grundbetrags des Wehrleiters einer Verbandsgemeinde 
nach § 10 Abs. 1 Feuerwehr-Entschädigungsverordnung.
(8) Die ehrenamtlichen Führer der Katastrophenschutzeinheiten 
Information und Kommunikation, Technische Einsatzleitung sowie 
Löschzug Wasser erhalten eine monatliche Aufwandsentschädi-
gung in Höhe des jeweiligen Höchstbetrags des Wehrführers einer 
Verbandsgemeinde nach § 10 Abs. 2 Feuerwehr-Entschädigungs-
verordnung.
(9) Die ehrenamtlichen Projektleiter des Ersthelfersystems Mobile 
Retter erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe 
des Mittelbetrags eines ehrenamtlichen Gerätewarts nach § 11 Abs. 
4 Feuerwehr-Entschädigungsverordnung.
(10) Die ehrenamtlichen Leitenden Notärzte und Organisatorischen 
Leiter erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 
75 v. H. des Höchstbetrags eines Wehrführers sowie eine Stundenver-
gütung für jede angefangene Einsatzstunde in Höhe des in § 11 Abs. 1 
Feuerwehr-Entschädigungsverordnung ausgewiesenen Satzes.
§ 11
Aufwandsentschädigung der Patientenfürsprecher
Die Patientenfürsprecher erhalten als Ersatz für bare Auslagen und 
für Zeitversäumnis eine Entschädigung in Höhe von monatlich 77 € 
je angefangenen 200 Betten des jeweiligen Krankenhauses.
§ 12
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft; gleichzeitig treten die Hauptsatzung des Landkreises Süd-
liche Weinstraße vom 30.06.2014 in der Fassung vom 07.07.2015 
sowie alle Satzungen und sonstigen Beschlüsse, die gleiche oder 
entgegenstehende Regelungen enthalten, außer Kraft.

Landau i. d. Pf., den 24.06.2019
Kreisverwaltung Südliche Weinstrasse

gez. Dietmar Seefeldt, Landrat

 ■ Problemabfälle werden eingesammelt
Am Samstag, 6. Juli 2019 werden von 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr im 
Wertstoffwirtschaftszentrum Nord bei Edesheim wieder Problem-
abfälle eingesammelt. Den Bürgern im Landkreis wird damit die 
Gelegenheit gegeben, ihr Umweltbewusstsein unter Beweis zu stel-
len und Problemabfälle umweltgerecht zu entsorgen.
Eingesammelt werden Farben, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungs-
mittel, Batterien, Pflanzenschutzmittel und Giftstoffe. Gebrauchtes 
Motoren- und Getriebeöl wird nicht angenommen. Seit dem 1. Juli 
1987 müssen Verkäufer von Motoren- und Getriebeöl das Altöl von 
ihren Kunden kostenlos zurücknehmen.
Bei der Problemabfallsammlung werden lediglich ölverunreinigte 
Putzlappen u. Ä. angenommen. Auch Altmedikamente werden bei 
der Problemabfallsammlung nicht mehr erfasst. Altmedikamente 
in haushaltsüblichen Mengen können in die Restabfalltonne gege-
ben werden. Verpackungen aus Pappe und Beipackzettel gehören 
in die Papiertonne. Leere Kunststoffdosen, Folien, Blister und Tuben 
gehören in den gelben Wertstoffsack. Leere Glasflaschen gehören 
in den Altglascontainer.
Bei der Sammlung werden die Problemabfälle von Privathaushalten 
kostenlos mitgenommen. Es sollten pro Haushalt nur Mengen bis 
50 kg bzw. 50 l abgegeben werden. Nach vorheriger telefonischer 

(3) Neben dem Sitzungsgeld werden die notwendigen Fahrtkos-
ten für Fahrten zwischen Wohnort und Sitzungsort für öffentliche 
Verkehrsmittel erstattet, soweit eigene Fahrzeuge benutzt werden, 
erfolgt Fahrgeldvergütung nach den Sätzen für anerkannt privatei-
gene Kraftfahrzeuge.
(4) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 5 Abs. 4 bis 6 ent-
sprechend.
§ 8
Aufwandsentschädigungen der Kreisbeigeordneten
(1) Der ehrenamtliche Kreisbeigeordnete erhält für den Fall der 
Vertretung des Landrats eine Aufwandsentschädigung in Höhe der 
Aufwandsentschädigung nach § 15 Abs. 2 Satz 1
KomAEVO zuzüglich 10 % entsprechend § 15 Abs. 2 Satz 2 
KomAEVO. Eine nach Abs. 2 gewährte Aufwandsentschädigung ist 
anzurechnen.
(2) Der ehrenamtliche Kreisbeigeordnete, dem ein bestimmter 
Geschäftsbereich übertragen ist, erhält eine monatliche Aufwands-
entschädigung in Höhe des monatlichen Höchstsatzes gem. § 15 
Abs. 3 KomAEVO.
(3) Der Durchschnittssatz für den Ersatz von Verdienstausfall bzw. 
Nachteilsausgleich nach Maßgabe des §§ 4 Abs. 3 und 8 Abs. 3 der 
Landesverordnung für die Aufwandsentschädigung für kommu-
nale Ehrenämter beträgt bis zu 30 Euro pro angefangene Stunde.
Im Hinblick auf die ehrenamtliche Eigenschaft der Kreisbeigeord-
netenstellen wird die Anwendung des Durchschnittssatzes auf 10 
Stunden pro Woche (Durchschnitt Kalenderjahr) begrenzt.
§ 9
Dienstaufwandsentschädigung des Landrats
Der Landrat erhält eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe des 
Höchstbetrages.
§ 10
Aufwandsentschädigung für Funktionsträger der Feuerwehr
und des Katastrophenschutzes
(1) Die Entschädigung des Kreisfeuerwehrinspekteurs, seiner ehren-
amtlichen Stellvertreter, des ehrenamtlichen Leiters der Kreisaus-
bildung, der ehrenamtlichen Kreisausbilder, des ehrenamtlichen 
Kreisjugendfeuerwehrwartes, der ehrenamtlichen Alarm- und Einsatz-
planer, der ehrenamtlichen Führer von Katastrophenschutzeinheiten, 
den ehrenamtlichen Projektleitern des Ersthelfersystems Mobile Retter 
sowie den ehrenamtlichen Leitenden Notärzten und Organisatori-
schen Leitern erfolgt nach den Bestimmungen der Feuerwehr-Entschä-
digungsverordnung (FwEVO) in der jeweils geltenden Fassung.
(2) Der Landkreis Südliche Weinstraße hat zum 01.10.2017 einen 
hauptamtlichen Kreisfeuerwehrinspekteur eingestellt. Er hat einen 
oder mehrere ehrenamtliche Stellvertreter, die jeweils permanent 
einen Teil der Aufgaben des Kreisfeuerwehrinspekteurs wahrneh-
men. Die Vergütung des hauptamtlichen Kreisfeuerwehrinspek-
teurs erfolgt gemäß dem Landesbesoldungsgesetz Rheinland-Pfalz.
(3) Die ehrenamtlichen Stellvertreter des Kreisfeuerwehrinspek-
teurs erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung, die sich 
wie folgt bemisst:
50 v. H. der Pauschale eines ehrenamtlichen Kreisfeuerwehrinspek-
teurs, berechnet mit dem Höchstsatz des Grundbetrags nach § 8 
Abs. 1 Feuerwehr-Entschädigungsverordnung. Bei Abwesenheits- 
oder Krankheitsvertretung erhöht sich die Aufwandsentschädi-
gung für den Vertretungszeitraum auf 100 v. H. der Pauschale eines 
ehrenamtlichen Kreisfeuerwehrinspekteurs, berechnet mit dem 
Höchstsatz des Grundbetrags nach § 8 Abs. 1 Feuerwehr-Entschä-
digungsverordnung.
(4) Der ehrenamtliche Kreisjugendfeuerwehrwart erhält eine 
monatliche Aufwandsentschädigung in Form eines Grundbetrages 
in Höhe des in § 11 Abs. 2 der Feuerwehr-Entschädigungsverord-
nung ausgewiesenen Mindestbetrages und einen Zuschlag für jede im 
Kreisgebiet aufgestellte Jugendfeuerwehr in Höhe des in § 11 Abs. 2 
der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung ausgewiesenen Satzes.
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Die Arbeitslosigkeit ist im Juni erneut leicht gestiegen. Im Bezirk der 
Agentur für Arbeit Landau mit seinen kreisfreien Städten Landau 
und Neustadt sowie den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim 
und Südliche Weinstraße waren zur Monatsmitte insgesamt 10.114 
Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Mai 
sind das 36 Personen oder 0,4 Prozent mehr. Die Arbeitslosenquote 
blieb unverändert bei 3,8 Prozent.
Im Juni letzten Jahres waren 42 Arbeitslose mehr gemeldet. Die 
Arbeitslosenquote lag seinerzeit bei 3,9 Prozent.
Die drei Jobcenter in der Region - Deutsche Weinstraße, Germers-
heim und Landau-Südliche Weinstraße - betreuten zum Stichtag 
Mitte Juni insgesamt 5.551 Arbeitslose. Dies entspricht einem 
Anteil von 54,9 Prozent.
Unverändert zum Mai blieb die Unterbeschäftigungsquote bei 5,3 
Prozent und liegt da-mit auf dem Vorjahresniveau. In diese Quote 
werden auch Personen einbezogen, die an einer arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahme teilnehmen oder aus anderen Gründen nicht als 
Arbeitslose gezählt werden.
Die Beschäftigung entwickelt sich weiter positiv: Nach den jetzt 
veröffentlichten Zahlen zum Stand Dezember 2018 lag die sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung im Arbeitsagenturbezirk 
Landau mit 150.180 Personen erneut über dem Vorjahresniveau 
und weist eine höhere Steigerungsrate auf als im Landesdurch-
schnitt (Rheinland-Pfalz: 1,9 Prozent). Für das Plus von knapp 4.000 
Arbeitsplätzen sorgten zu etwa einem Viertel das Produzierende 
Gewerbe und zu drei Viertel der Dienstleistungssektor.
Eine ausführliche Übersicht zur Entwicklung der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten nach Branchen ist auf der letzten Seite 
zu finden.
Im Juni wurden dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service von 
Arbeitsagentur und Jobcentern insgesamt 930 offene Stellen zur 
Besetzung gemeldet. Das sind 131 mehr als im Vormonat und 169 
mehr als im Juni letzten Jahres. Insgesamt sind aktuell 4.173 Stellen 
im Bezirk zu besetzen. Das sind knapp 40 mehr als vor einem Jahr.
Obwohl bereits die Sommerferien starten, fallen auf dem Ausbil-
dungsmarkt noch viele Entscheidungen. Seit Beginn des Berichts-
jahres (Oktober 2018) meldeten sich bei der Arbeitsagentur Landau 
2.785 Bewerberinnen und Bewerber für Berufsausbildungsstellen, 
1.085 sind aktuell noch auf der Suche. „In den Sommermonaten fin-
den viele Jugendliche noch den ersehnten Ausbildungsplatz - nicht 
zuletzt mit Hilfe der Berufsberatung der Arbeitsagentur. Andere 
entscheiden sich für einen weiteren Schulbesuch oder für ein Stu-
dium“, sagt die Agenturchefin. Chancen gibt es noch jede Menge. 
Aktuell sind rund 1.060 Ausbildungsstellen für das beginnende 
Ausbildungsjahr frei und viele Betriebe hoffen, diese in letzter 
Minute mit dem passenden Nachwuchs besetzen zu können. Ins-
gesamt meldet sie dem Arbeitgeberservice zwischen Oktober und 
Juni 2.519 Ausbildungsstellen.
Kontaktdaten:
Zur Meldung offener Ausbildungsstellen:
Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Landau
Telefon 0800 4 5555 20
Zur Vereinbarung eines Beratungstermins für Ausbildungsplatzsuchende:
Berufsberatung der Agentur für Arbeit Landau
Telefon 0800 4 5555 00
Text: Agentur für Arbeit

 ■ EULLa Antragsverfahren für Agrarumwelt- 
und Klimaschutzmaßnahmen eröffnet

Das Antragsverfahren für die Agrarumwelt- und Klimaschutzmaß-
nahmen (EULLa) wurde eröffnet. Förderanträge können bis zum 19. 
Juli 2019 bei der Kreisverwaltung gestellt werden.
Neueinsteiger können Anträge für neue 5-Jahresverpflichtungen 
stellen.

Anmeldung bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße werden 
gegen Gebühr auch „Sonderabfallkleinmengen“ aus Gewerbe-
betrieben bei den Problemabfallsammlungen mitgenommen. 
Gewerbebetriebe, die größere Mengen entsorgen lassen möchten, 
können sich
unmittelbar mit der SAM GmbH (Tel.: 06131 982-980) in Verbindung 
setzen. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Problemabfälle 
nur in geschlossenen Behältern und Verpackungen abgegeben 
werden können.
Vor Eintreffen des Sammelfahrzeuges sowie während und nach der 
Sammlung dürfen keine Problemabfälle abgestellt werden.
Die Problemabfälle sind direkt beim Sammelpersonal abzugeben!
Weitere Informationen finden Sie im SÜW-Wertstoff-Ratgeber 2019. 
Für Rückfragen steht Ihnen die Kreisverwaltung Südliche Wein-
straße, Tel.: 06341 940-420, zur Verfügung.

Problemabfälle von A bis Z

Abbeizmittel Abflussreiniger
Alkali-/Mangan-Batterien Antibeschlagmittel
Autobatterien Autochrompflegemittel
Autowasch-/pflegemittel Backofenreiniger
Batterien Desinfektionsmittel
Dispersionsfarben (flüssig) Entfroster
Entkalker Entwickler
Farben (nicht ausgehärtet) Fensterputzmittel
Fixierbäder Fleckentferner
Fotochemikalien Frittierfette
Frittieröl Frostschutzmittel
Fußbodenreinigungs-/pflegemittel Grillreiniger
Harzrückstände Heizölreste
Herdputzmittel Holzschutzmittel

Imprägniermittel
Klebstoffe Knopfzellen
Lacke Laugen
Lederpflegemittel Lithium-Knopfzellen
Lösungsmittel Metallputzmittel
Mottenschutzmittel Möbelpflegemittel
Nickel-Cadmium-Batterien Nitroverdünnungen
Pflanzenschutzmittel Polyurethanabfälle
Primärbatterien Quecksilber-Rundzellen
Quecksilberoxid-Knopfzellen Raumsprays
Reinigungsmittel Rohrreiniger
Rostschutzmittel Rostumwandler
Rundzellen Sanitärreiniger
Säuren Schädlings-

bekämpfungsmittel
Schimmeltötungsmittel Schuhpflegemittel
Silberoxid-Knopfzellen Silberputzmittel
Spraydosen
(ohne „Grünen Punkt“)

Tapetenkleister

Terpentin Thermometer (Quecksilber)
Unterbodenschutz Verdünner
Waschmittel WC-Reiniger
Weichspüler Zink-/Kohle-Batterien
Zink-/Luft-Knopfzellen
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ■ Regionaler Arbeitsmarkt im Juni:

Leichter Anstieg der Zahl der Arbeitslosen

Die Zahl der Arbeitslosen in der Südpfalz und entlang der Haardt ist 
im Juni leicht gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert 
bei 3,8 Prozent. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
nimmt weiter zu. Endspurt am Ausbildungsmarkt.
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Projekt werden die Schülerinnen und Schüler für das Thema Licht-
verschmutzung sensibilisiert und auf die negativen Auswirkungen 
für Menschen, Umwelt und Ressourcenverbrauch aufmerksam 
gemacht. Mit ihren Beiträgen kann die junge Generation helfen die 
Problematik der Lichtverschmutzung bekannter zu machen und in 
Gemeinden zu reduzieren. Davon profitieren Mensch und Natur“, 
betont der Landrat.
Der Videobeitrag muss bis zum 8. September beim Biosphärenre-
servat Pfälzerwald eingereicht sein. Für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gibt es tolle Preise zu gewinnen. Weitere Infos zum Pro-
jekt gibt es unter: www.pfaelzerwald.de/projekte/sternenpark/
Projekt Sternenpark im Biosphärenreservat Pfälzerwald
Das Projekt Sternenpark Pfälzerwald wurde am 1. August 2018 
gestartet und hat eine dreijährige Laufzeit. Insgesamt werden die 
Ziele angestrebt, die Bevölkerung im Pfälzerwald und darüber hin-
aus für das Thema Lichtverschmutzung zu sensibilisieren, Mittel 
und Wege aufzuzeigen, um die Lichtverschmutzung in der Region 
zu reduzieren und die Regionalentwicklung durch den Erhalt wei-
testgehend natürlicher Nachtlandschaften zu fördern.

 ■ Beginn der Abfuhr für Rest- und Biomüll  
im Landkreis Südliche Weinstraße  
ab sofort vorverlegt

Der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft (EWW) des Landkreises Süd-
liche Weinstraße informiert, dass die Firma REMONDIS auf Grund 
der anhaltenden Hitze beantragt hat, den Beginn der Müllabfuhr 
für Rest- und Biomüll ab sofort auf 5:00 Uhr (statt wie bisher 6:00 
Uhr) vorzuverlegen. Mit der Maßnahme soll die körperliche Belas-
tung der Mitarbeiter auf den Sammelfahrzeugen gering gehalten 
werden. Die Vorverlegung hat zunächst bis Dienstag, 2. Juli 2019, 
Gültigkeit.
Über die Vorverlegungen entscheiden die Ordnungsämter der Ver-
bandsgemeinden; mehrere dieser Ämter haben für ihren Zustän-
digkeitsbereich bereits zugestimmt.
Die frühen Abfuhren werden, soweit möglich, zunächst in Randbe-
reichen und Gewerbegebieten durchgeführt, um die Lärmbelästi-
gung in Wohngebieten gering zu halten.
Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Müllgefäße rechtzei-
tig bereitzustellen, sodass diese ab 5:00 Uhr geleert werden können. 
Es wird empfohlen, die Gefäße bereits am Vorabend zu platzieren.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ■ Förderung für Kleinprojekte  
in der Region Pfälzerwald plus

Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur- und Küs-
tenschutz (GAK) ist in diesem Jahr erstmals die Förderung von 
Kleinprojekten (Gesamtkosten bis max. 20.000 € Netto) in der LEA-
DER-Region Pfälzerwald plus möglich.
Mit dem Regionalbudget stehen der LAG Pfälzerwald plus vor-
aussichtlich 220.000 € (vorbehaltlich der Höhe des bewilligten 
Regionalbudgets für die LAG Pfälzerwald plus durch die ADD) zur 
Verfügung, um Kleinprojekte mit einem Gesamt-Investitionsvolu-
men von bis zu 20.000 € (netto) mit einer Förderquote von bis zu 
40% bei privaten Projektträgern und bis zu 75% bei öffentlichen 
sowie gemeinnützigen Projektträgern zu unterstützen. Dabei ist 
die Umsatzsteuer nicht förderfähig und Zuwendungen von weni-
ger als 2.000 € werden nicht gewährt.
Der zeitliche Ablauf dieser Förderung ist 2019 sehr ambitioniert: so 
können Projekt-steckbriefe bis zum 31. Juli 2019 eingereicht wer-
den, die dann im Anschluss vom LAG-Vorstand im Umlaufverfahren 
bewertet werden. Danach folgen die formale Antragsstellung und 
der Abschluss eines Unterstützungsvertrages mit der LAG, bevor 
mit der Umsetzung begonnen werden kann. Verwendungs- und 

Bisherige Programmteilnehmer mit auslaufenden Verträgen kön-
nen Folgeanträge stellen. Dabei wird zunächst ein Antrag auf Ver-
längerung für 1 Jahr gestellt, mit der Option eine neue 5-jährige 
Verpflichtung einzugehen. Über Einzelheiten und die Grundsätze 
zu den Programmteilen können sich Interessenten auf der Inter-
netseite www.agrarumwelt.rlp.de unter der Rubrik „Agrarum-
weltprogramm EULLA“ informieren und die Antragsvordrucke 
herunterladen. Die Antragsvordrucke sind auch beim Referat Land-
wirtschaft und Weinbau der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße 
erhältlich. Bisherige Programmteilnehmer, deren Verträge auslau-
fen, werden von der Kreisverwaltung angeschrieben und bekom-
men die Antragsunterlagen zugeschickt.
Anträge können für die folgenden Programmteile gestellt werden:
· Programmteil A: Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung 

im Unternehmen und tiergerechte Haltung auf Grünland,
· Programmteil B: Vielfältige Kulturen im Ackerbau,
· Programmteil C: Beibehaltung von Untersaaten und Zwischen-

früchten über Winter,
· Programmteil D: Integration von Strukturelementen in der 

Landschaft (Anlage von Gewässerrandstreifen),
· Programmteil E: Umweltschonende Bewirtschaftung der Steil- 

und Steilstlagenrebflächen im Weinbau,
· Programmteil F: Anlage von Saum- und Bandstrukturen auf 

Ackerflächen,
· Programmteil G: Umwandlung von Ackerflächen in Grünland,
· Programmteil H: Grünlandbewirtschaftung in den Talauen der 

Südpfalz,
· Programmteil I: Alternative Pflanzenschutzverfahren,
· Programmteil J: Vertragsnaturschutz Grünland,
· Programmteil K: Vertragsnaturschutz Kennarten,
· Programmteil L: Vertragsnaturschutz Weinberg,
· Programmteil M: Vertragsnaturschutz Acker,
· Programmteil N: Vertragsnaturschutz Streuobst,
· Programmteil O: Biotechnische Pflanzenschutzverfahren im 

Weinbau,
· Programmteil P: Ökologische Wirtschaftsweise im Unternehmen,
Für die landwirtschaftlichen Programmteile steht ein Finanzplafond 
von 2,5 Millionen Euro bereit. Für die Vertragsnaturschutzmaßnah-
men sind 0,7 Millionen Euro und für den ökologischen Landbau 
2 Millionen Euro vorgesehen. Falls die eingehenden Anträge das 
Volumen überschreiten sollten, greift ein Ranking nach festgeleg-
ten Auswahlkriterien.
Weitere Informationen zur Abwicklung der Förderverfahren in den 
einzelnen Programmteilen sind bei den Sachbearbeiterinnen im 
Referat Landwirtschaft und Weinbau der Kreisverwaltung Südliche 
Weinstraße
Frau Kaiser, Tel.: 06341/940 373, Sabine.Kaiser@suedliche-weinst-
rasse.de und Frau Theis, Tel.: 06341/940 374, Anja.Theis@suedliche-
weinstrasse.de erhältlich.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ■ Informationenen der Kreisverwaltung
Schülerwettbewerb: „Der Verlust der Dunkelheit - neu beleuchtet“
Das übergeordnete Ziel des Projektes Sternenpark Pfälzerwald 
beim Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen ist es, die 
Bevölkerung im Pfälzerwald und darüber hinaus für Lichtver-
schmutzung und deren Folgen zu sensibilisieren. Um dieses Ziel zu 
erreichen, wenden sie sich nun gezielt mit einem Videowettbewerb 
an die junge Generation. Bei dem Wettbewerb „Der Verlust der Dun-
kelheit- neu beleuchtet“ findet erstmalig in diesem Jahr für 7. bis 10. 
Klassen im Projektgebiet der LAG Pfälzerwald und des Biosphären-
reservates Pfälzerwald statt. Auch das Biosphärenhaus in Fischbach 
und das Klimaschutz-Projekt ZENAPA sind beteiligt.
Landrat Dietmar Seefeldt ruft die weiterführenden Schulen im 
Landkreis dazu auf, sich an dem Projekt zu beteiligen. „Mit dem 
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Ansprechpartner für Projektträger:
Geschäftsstelle der LAG Pfälzerwald plus:
Ute Weisbrod-Mohr (u.weisbrod-mohr@lksuedwestpfalz.de, 
6331/809-309) und Monika Satory (m.satory@lksuedwestpfalz.de, 
06331/809-343)

 ■ Projekt Jugend-Scout: Förderung bewilligt
Das Projekt „Jugendscout des Landkreises Südliche Weinstraße“ 
wird weiterhin mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) 
und vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie gefördert. Dies teilte das Landesamt für Soziales, Jugend und 
Versorgung der Kreisverwaltung in einem Schreiben mit. Insgesamt 
stehen Gelder in Höhe von rund 35.952 Euro zur Verfügung.
Rund 25.680 Euro stammen aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds, circa 10.272 Euro kommen aus Haushaltsmitteln des Landes 
Rheinland-Pfalz.
Der Jugend-Scout bietet arbeitslosen Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen bis zum Alter von 25 Jahren eine Beratung, Beglei-
tung und Unterstützung bei der Ausbildungs- beziehungsweise 
Arbeitsplatzsuche an. 
Er motiviert zum Schulbesuch und zum Schulabschluss und hilft 
bei der Suche nach geeigneten Fördermaßnahmen sowie beim 
Zugang und der Wahrnehmung von Aktivierungs-, Beschäftigungs- 
und Qualifizierungsmaßnahmen.
„Die Arbeit des Jugend-Scouts ist insbesondere bei dem schwie-
rigen Übergang von Schule zum Beruf für junge Menschen sehr 
wichtig, sie hilft, Chancen auf dem Arbeitsmarkt für junge Men-
schen zu verbessern“, erklärt Landrat Dietmar Seefeldt und dankte 
dem Land für die Unterstützung. „Wer nicht nach der Schule zügig 
den Einstieg ins Arbeitsleben schafft, hat es trotz aller Qualifizie-
rungsangebote in der Regel erheblich schwerer im ersten Arbeits-
markt Fuß zu fassen“. 
Daher sei die Unterstützung des Jugendscouts entsprechend wert-
voll, um hier zum richtigen Zeitpunkt eine wichtige Orientierungs-
hilfe zu geben.
Text: Kreisverwaltung SÜW

Kostennachweis sind bis zum 15. Oktober 2019 der LAG-Geschäfts-
stelle vorzulegen, die danach die Förderung auszahlt. Vor diesem 
Hintergrund werden in diesem Jahr vermutlich in erster Linie 
Beschaffungsmaßnahmen zum Tragen kommen.
Grundsätzlich jedoch können alle Projekte gefördert werden, die 
der Umsetzung unserer Lokalen Integrierten Ländlichen Entwick-
lungsstrategie (LILE) dienen und in eines der drei Handlungsfelder 
„Mehr Natur und Kultur erleben“, „Mehr Leben in der Region“ und 
„Mehr regionale Identität leben“ passen.
Hier einige Beispiele:
· Investitionen in Erholungs- und Freizeiteinrichtungen (Gestal-

tung Dorfplatz, Spiel-plätze, Grünflächen, Wanderwege…)
· Schaffung, Erhaltung und Ausbau sowie Ausstattung dorfge-

mäßer Gemeinschafts-einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäu-
ser, Jugendräume, …..)

· Abriss oder Teilabriss von Bausubstanz im Innenbereich, Entsie-
gelung brach gefallener Flächen

· Erarbeitung von Entwicklungsplänen (Untersuchungen zur 
Ausweisung von Sanierungsgebieten

· Entwicklung von IT- und softwaregestützten Lösungen zur För-
derung der Infrastruktur (Webseiten, Dorfapp, ….) und Schu-
lungen zu deren Implementierung und Anwendung

· Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter zur Grundversorgung
Übersicht: Wichtige Eckdaten zur Förderaufruf für Kleinstpro-
jekte
· Fördermittel-Budget: insgesamt max. 220.000 € (vorbehaltlich 

der Höhe des bewilligten Regionalbudgets für die LAG Pfälzer-
wald plus durch die ADD )

· Start des Aufrufes: 24.06.2019
· Einreichungsfrist für Projektskizzen: bis 31.07.2019 (Aus-

schlussfrist)
· Projektauswahl durch die LAG: unmittelbar nach Aufrufende im 

Umlaufverfahren
· Frist für die Schlussabrechnung: bis spätestens 15.10.2019 

(Letzter Termin für die Einreichung der Kostennachweise und 
Zahlungsanträge bei der LAG)

Kulturveranstaltungen

 ■ Weinfest mit 17 Liveacts. Kirrweiler  
feiert vom 05.07.2019 bis 08.07.2019 
den „Weinzehnt“

Eine Attraktion fand bereits schon vor dem Weinfest, am Freitag, 
07. Juni 2019 statt. Zum neunten Mal wurde der fürstbischöfliche 
Weinzehnt wieder auf den Weg von Kirrweiler nach Speyer, und zwar 
historisch korrekt mit Pferden und Fuhrwerk, gebracht. Weihbischof 
Otto Georgens und Bischof Dr. Wiesemann nahmen die Weinfuhre 
gegen 15.00 Uhr vor dem Speyerer Dom persönlich in Empfang.
Von Freitag, 05. Juli, bis Montag, 08. Juli 2019, feiert der Weinort 
Kirrweiler sein Weinfest, den „Kirrweiler Weinzehnt“. 17 Bands und 
Musikgruppen feiern mit der Ortsgemeinde Kirrweiler mit.
Los geht es mit dem Weinfestauftakt am Freitag den, 05.07.19 
ab 15.00 Uhr beim Weingut Schlössel mit Ausschank, Kaffee und 
Kuchen. Die offizielle Weinfesteröffnung mit Weinprinzessin Kers-

tin I. und Bürgermeister Rolf Metzger findet ab 19 Uhr in den Höfen 
statt. Am Freitagabend ist Weinfeststimmung in allen Ausschank-
stellen mit viel Live-Musik angesagt. Für jeden Musikgeschmack 
ist etwas dabei. Haardt of Gold, Akustik live, Hi! Mama, die Owwere 
Marlachtaler, Flash ̀ K` Swag und DJ Rob bieten Weinfeststimmung 
pur. Es darf mitgesungen und getanzt werden. Auch am Wein-
festsamstag gibt es in jeder Ausschankstelle Live-Musik. Acoustic & 
Amazing, The Synergy, Felix und Co, More than talking, Flash `K`Swag 
und DJ Ajestro sind 2019 mit dabei. Sonntags wird in den Höfen Mit-
tagstisch angeboten. Ab 11.30 Uhr sind in der Weed (Schloßstraße) 
E-Automobile zu besichtigen. Gerne kann man sich hier Informieren, 
die Autos werden bis 17.00 Uhr zu besichtigen sein. Die Weinschlauch-
dudler aus St. Martin, DJ Sabine und Live-Musik mit Carlo erwarten 
die Weinfestbesucher musikalisch. Auch die Kleinen kommen nicht zu 
kurz. Auf dem Kirchenvorplatz zaubert Zauberclown Zina Zamperini 
den Kleinen und Großen Weinfestbesuchern was vor. Anschließend 
Ballonmodellage auf dem Kirchenvorplatz.
Am Montag laden verschiedene Ausschankstellen zum Mittags-
tisch ein. Zum Weinfestausklang gibt es noch einmal Live-Musik in 
einigen Ausschankstellen. Verschiedene Schausteller und Süßwaren-
stände sowie ein Crêpes-Stand runden das Weinfestprogramm ab.
Text: I-Punkt Kirrweiler
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 ■ Weinanbau Damals und Heute
WEINANBAU DAMALS UND HEUTE

Führung vom Kultur- und Weinbotschafter Timo Dorsch (auch Anerkannter Berater für Deutschen Wein) zur Geschichte 
des Weinbaus vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart. Gezeigt bzw. veranschaulicht dargestellt wird der Weinan-
bau von damals bis heute incl. Wanderung durch die Weinberge Kirrweilers mit Weinprobe an den Rebstöcken (4 
Weißweine, 2 Rotweine aus Kirrweiler).
„Geschichte des Weinbaus, vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart“

Termin: Samstag, 20. Juli 2019
Uhrzeit: 15:00 Uhr
Dauer: ca. 2 Stunden
Treffpunkt: Parkplatz am Friedhof in Kirrweiler
Preis: 15,- € pro Person
Veranstalter: Ortsgemeinde Kirrweiler
Anmeldung: i-Punkt Kirrweiler, Hauptstraße 7, 67489 Kirrweiler, Tel.: 06321 5079, Mail: i-punkt@kirrweiler.de
In der Zeit vom 10.07. - 19.07. Anmeldung direkt bei Herrn Dorsch, Tel.: 0176-46525475, Mail: timo.dorsch@web.de

St. Martiner
WEINFEST
in der Pergola

höchstgelegenes Weinfest der Pfalz

 
mit herrlichem Panoramablick über die Rheinebene

– Schoppenbahn fährt täglich von der Dorfmitte zum Festplatz –

www.weinbauverein-sankt-martin.de

FRE ITAG

ab 20 Uhr Live-Musik mit
GITARRENHELDEN

19.30 Uhr Anstich des Festweines
mit der Weinprinzessin

Marie I. 
(1. Fass gratis)

SAMSTAG
ab 12 Uhr geöffnet

Live-Musik mitab 14 Uhr
FRANZ ROTH

SONNTAG
10:30 Uhr Festgottesdienst 

in der Pergola

KINDERHÜPFBURG

12. bis 14. Juli 2019

ab ca.

12 Uhr
Live-Musik mit
FRANZ ROTHab 19 Uhr „FGruppe AME “

Live-Musik mit

Kinderzaubershow  
auf dem Kirchenvorplatz

Weinfest-Sonntag
07. Juli 2019

um 17.30 Uhr

zaubert Zina Zamperini für 
alle Kleinen und Großen 
auf dem Kirchenvorplatz

Veranstaltungskalender

Kirrweiler
06. - 08.07.2019 Ortsgemeinde, Weinzehnt
12.07.2019 TVK, Biergarten bei der Reblandhalle
St. Martin
03.-12.07.2019 KJG, Zeltlager
10.07.2019 PWV, Seniorenwanderung
weitere Termine unter www.kirrweiler.de, www.maikammer.de, www.sankt-martin.de
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in Deutschland. Sie dankte zudem voller Anerkennung den Firmen 
und Behörden, die mit unserer Schule eng zusammen arbeiten, den 
Eltern und Kollegen und - ganz besonders - der Schulleitung. Den 
Absolventinnen und Absolventen gab sie noch die Worte „Freiheit 
heißt Verantwortung!“mit auf den Weg. Die Ansprache von Oliver 
Beisert, Koordinator der FOS, war geprägt von dem Gedanken: 
„Engagement lohnt sich“. Er nannte etliche Beispiele von Schülerin-
nen und Schülern, bei dem dieses Prinzip aufgegangen ist und die 
schon seit Absolvierung des Betriebspraktikums in Klasse 11 einen 
Ausbildungsplatz oder sogar die Finanzierung eines Dualen Studi-
enganges in der Tasche haben. Beisert verlieh zudem seiner Wert-
schätzung gegenüber „seinem FOS-Team“ Ausdruck.
Nach der feierlichen Übergabe der Zeugnisse wurden noch fol-
gende Ehrungen verliehen: Charlotte Vorländer für den besten 
Abschluss, Jens Gies für besondere Leistungen im Fach Mathe-
matik, Vanessa Pudelko für ihre Sprachbegabung in Englisch und 
Ronja Hettinger für ihre herausragenden Leistungen in Deutsch.
Das Rahmenprogramm wurde locker und humorvoll von Tim und 
Jihan moderiert. In verschiedenen Spielen, wie z.B. einem Quiz 
„Lehrer gegen Lehrer“, Karaoke oder „Schüler raten“ (vorbereitet 
von den Klassenlehrern Wagner und Reich), sowie den Reden der 
Schüler und Klassenlehrer wurde spürbar, dass die zwei vergange-
nen Jahre zwar anstrengend, aber auch „einfach schön“ gewesen 
waren.

Text und Bilder: Claudia Gutting

 ■ Bildnerische Arbeiten des Gymnasiums 
Edenkoben in der Sparkasse

Kreatives und Ungewöhnliches erwartet die Besucher der Schal-
terhalle der Sparkasse Edenkoben. Bis Ende September sind dort 
spannende druckgrafische Werke - mehrfarbiger Linolschnitt und 
colorierte Kaltnadelradierung - des Leistungskurses zu sehen sowie 

Nichtamtlicher Teil

schulnachrichten

 ■ Austausch mit dem  
„collège la Chataigneraie“ in Autun

Vom 20. bis 25. Mai waren neun Schülerinnen und Schüler der 8. 
Klassen des Gymnasiums Edenkoben in Begleitung von Frau Berg 
zu Gast im „collège la Chataigneraie“ in Autun.
Der komplette diesjährige Austausch wurde in diesem Schuljahr 
gemeinsam mit der Edenkobener Paul-Gillet-Realschule plus und 
der IGS Kandel organisiert und durchgeführt, da die eigentliche 
Partnerschule des Gymnasiums Edenkoben, das „collège Georges 
Brassens“ in Brazey-en-Pleine, den Austausch wegen mangelnder 
Teilnehmerzahl absagen musste.
Auf dem Programm in der schönen Umgebung von Autun standen 
der Natur-Freizeitpark „Diverti‘Parc“, ein Ausflug nach Dijon, eine 
Besichtigung der Sektkellerei „Veuve Ambal“ u.v.m.
Die deutschen Schülerinnen und Schüler lernten in den Gastfa-
milien den französischen Alltag kennen und waren vor allem vom 
französischen Schulsystem beeindruckt, welches sie ausführlich bei 
einer Führung durch das collège - übrigens eines der wenigen, wel-
ches noch ein Internat beherbergt - erklärt bekamen.
Unsere Schülerinnen und Schüler haben sich ganz toll verhalten 
und damit einen sehr positiven Eindruck bei den französischen 
Gastfamilien hinterlassen. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Förde-
rung und zum Erhalt der deutsch-französischen Freundschaft.
Auch möchten wir es nicht versäumen dem Förderverein des Gym-
nasiums zu danken, ohne dessen finanzielle Unterstützung der 
Austausch langfristig nicht durchführbar wäre!
Vielen Dank an alle, die den Austausch in diesem Schuljahr ermög-
licht haben!
(Text: Stefanie Berg)

 ■ Verabschiedung der 12. Klassen  
Fachoberschule der Paul-Gillet-Realschule 
Plus in Edenkoben

Am 25.6. fand im Kurpfalzsaal in Edenkoben die feierliche Abschluss-
veranstaltung der 44 Absolventinnen und Absolventen der Fach-
oberschule statt. Der stellvertretende Schulleiter Michael Eich 
erinnerte in seiner Rede an zwei Jahre, die geprägt waren von vie-
len neuen Erfahrungen, von anstrengender Arbeit und fordernden 
Prüfungsvorbereitungen. Er gratulierte zu den „tollen Leistungen“ 
der jungen Erwachsenen und zu ihrer erworbenen Fachhochschul-
reife. Auch der Stadtbürgermeister von Edenkoben, Ludwig Lintz, 
machte Mut für den neuen Lebensabschnitt, für den sie durch die 
Schule gut gewappnet worden seien. Frau Haub, Vorsitzende des 
Schulelternbeirates, gratulierte zu „einem der höchsten Abschlüsse“ 
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nach den Einzeln, in denen Moritz Kirsch, Benjamin Graf und Felix 
Hoffmann für den TCK gepunktet hatten. Es reichte auch noch zu 
zwei Doppelsiegen durch Björn Henkel/Felix Graf und Kirsch/Hoff-
mann - aber ein Doppel ging doch verloren. Einer von mehreren 
positiven Aspekten in der Saison: Der Einstieg in die Verjüngung 
des Teams ist gelungen. Die erfolgreichen Jugendspieler in die Her-
renteams einzubauen, sieht der Verein als eine seiner Hauptaufga-
ben der kommenden Jahre an.
Abgeschlossen ist die Freisaison seit dem Wochenende auch für 
alle anderen Teams - bis auf die Damen, die wetterbedingt noch 
ein Nachholspiel am 18. August - und weiter Aufstiegschancen - 
haben. Diese eingebüßt haben am letzten Spieltag die Herren 65, 
die als Verfolger Tabellenführer HSV Landau nicht bezwingen konn-
ten: Beim 5:9 punktete jeweils nach Energieleistungen Hans Rech 
im Entscheidungssatz von Einzel und Doppel (mit Wilfried Küssner). 
Die anderen Gegner waren jedoch eine Nummer zu groß für den 
TCK - Platz drei in der Abschlusstabelle ist dennoch aller Ehren wert. 
Nach dem guten Saisonstart am Ende eine ausgeglichene Bilanz 
und Tabellenplatz drei weisen am Ende die vom Verletzungspech 
gebeutelten Herren 50 aus. Sie unterlagen am Ende mit 9:12 in 
Jockgrim. Peter Baumann, Markus Kiefer und Helmut Platz punkte-
ten im Einzel, Kiefer/Platz auch im Doppel.
Nächstes Großereignis auf der Anlage des TCK im Unterried ist das 
eigene Leistungsklassenturnier, bei dessen zehnter Auflage vom 
18. bis 21. Juli Herren 30- und Herren-40-Akteure aus der Südpfalz, 
aber auch aus einem größeren Umkreis erwartet werden.

Moritz Kirsch in Aktion.
Text und Bild: Patrick Seiler

 ■ Ökumenische Aktionstage „Schöpfung  
bewahren“ am 20./21. September 2019

Zum fünften Mal fanden im vergangenen Jahr die ökumenischen 
Schöpfungstage statt, die bei allen Generationen immer größeren 
Zuspruch erfahren. Daran zeigt sich, wie wichtig doch vielen Men-
schen der verantwortungsbewusste Umgang mit unserer Umwelt, 
der Natur und ihren Gaben und mit Lebensmitteln geworden ist!
Deshalb wollen wir auch diesem Jahr wieder nicht geerntetes Obst 
und Gemüse sammeln und verwerten.
Mit dieser Aktion rücken wir unsere Schöpfung mit ihren vielfälti-
gen Gaben in den Mittelpunkt. Sie soll den Blick dafür schärfen, dass 
viele Menschen auf unserer Erde, aber auch künftige Generationen 
nicht gut leben können, wenn wir uns nicht tatkräftig einsetzen.
Wie in den letzten Jahren wird am Freitagnachmittag, 20.09. in 
Maikammer und Kirrweiler Obst gesammelt. Es besteht auch die 

außergewöhnliche Blumenstillleben der Klassenstufe 6 in Wachs-
kreide- und Knittertechnik. 
Komplettiert wird die Ausstellung mit Kleinskulpturen aus Gips des 
Grundkurses 12 zum Thema „Spannung und Drehung“, zu sehen in 
den Besprechungsräumen. 
Handwerklich anspruchsvoll zeigen sich die Arbeiten mal abstrakt, 
mal gegenständlich, immer im Spannungsverhältnis zwischen 
Werk und Sockel.
(Text: Michael Schacht)

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Kirrweiler

 ■ kfd Kirrweiler - Weinzehnt

Auch in diesem Jahr möchten wir Sie wieder im Pfarr-
hof mit leckeren Torten und Kuchen verwöhnen.
Am Sonntag 07.07.19 sind wir wieder von 13 bis 18 

Uhr mit Kaffee und Kuchen bereit.
Wenn Sie uns unterstützen möchten, würden wir uns über Kuchen-
spenden sehr freuen.
Kontakt: Tanja Fritzinger, Tel. 57105
Text: Gabriele Wieser

 ■ Termine Kirchenchor Kirrweiler
Nach der gemeinsamen Probe mit dem Kirchenchor Diedesfeld ist 
die weitere Planung wie folgt:
•	 am Mittwoch, den 03.07. und 10.07. finden keine Chorpro-

ben statt
Ab Mittwoch, den 17.07. jeweils um 19.30 Uhr treffen wir uns zur 
Vorbereitung des Dankgottesdienstes für Herrn Pfr. Böckel, des 
Totenkopfgottesdienstes am 04.08. und der chormusikalsichen 
Andacht anlässlich 250 Jahre Marienkapelle wieder im Pfarrheim 
und bitten um möglichst vollzählige Teilnahme.
Text: Maria Lisiecki

 ■ Kurios: Triumphaler Sieg ist nicht hoch genug
Für die Herrenmannschaft des TC Kirrweiler war die Pfalzliga 
immer eine sehr ambitionierte Spielklasse. Mehrere Jahre haben 
sich ihre Akteure gegen deutlich größere Vereine behauptet - und 
müssen nun wohl doch den Weg zurück in die A-Klasse antreten. 
Die letzte Saisonpartie war ein „Endspiel“ gegen den ebenfalls 
abstiegsbedrohten TC Deidesheim - und trotz eines 12:9-Heimer-
folgs reichte es nicht für Kirrweiler: Das Team um Mannschaftsfüh-
rer Moritz Kirsch hätte mindestens ein 14:7 gebraucht, um sich mit 
der besseren Matchbilanz an den punktgleichen Deidesheimern 
vorbeizuschieben. Beide Teams kämpften aufopferungsvoll am 
Sonntag mit Temperaturen von knapp unter 40 Grad. 6:6 stand es 
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ten, die Übernachten wollen, das eigens entzündete Olympische 
Feuer, sowie der an Drolligkeit nicht mehr zu überbietende Vierkampf 
der Minis (25m Sprint, Weitsprung, Bobbycarsprint und Laufradrennen) 
alles gut organisiert und mit einem echten Olympiafeeling versehen.

Text und Bild: Sandra Göhring

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Maikammer

 ■ TV Maikammer-Alsterweiler / Badminton

Das schreit nach einer Revanche!
Am Montag, den 24.06. war es in der Kalmithalle 
erstaunlich grün.

Die Maikammrer Badmintonabteilung empfing eine beachtliche 
Anzahl an energiegeladenen Spielerinnen und Spielern aus dem 
Kirrweilrer Badmintonverein zu einem gemeinsamen Training.
Nach einer kurzen Begrüßungsrunde und anschließender Auf-
wärmphase, begaben sich die Mitglieder beider Vereine auf die 
Spielfelder. Bei der Aufstellung der einzelnen Teams war es den ver-
schiedenen Mitgliedern wichtig, dass sich Spieler aus beiden Verei-
nen zusammenfinden.
Sowohl die in grün gekleideten Kirrweilrer als auch die in rot geklei-
deten Maikammrer genossen die sportliche Atmosphäre und das 
faire Miteinander. Besonders positiv überraschte das Engagement 
der erst kürzlich in den Verein Eingetretenen in Verbindung mit den 
Hilfestellungen der erfahreneren Spielerinnen und Spieler.
Als Abschluss des zweistündigen Trainings fiel der Abschied beider 
Mannschaften sehr herzlich aus. Dieser sollte jedoch nicht lange 
anhalten.

Möglichkeit, bereits vorher Gesammeltes oder Eingefrorenes vor-
beizubringen. Am Samstag, 21.09. gibt es nach einem Morgenim-
puls im protestantischen Gemeindesaal in Maikammer vielfältige 
Möglichkeiten zur Verarbeitung der Lebensmittel in Kirrweiler und 
Maikammer. Nach einem ökumenischen Abendgottesdienst in der 
katholischen Kirche in Kirrweiler feiern wir ein Agapemahl im Edel-
hof in Kirrweiler.
Zum Sammeln, zum Mitmachen bei den Workshops, zum Morgen-
impuls, zum Gottesdienst und zum Agapemahl sind alle - Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene - schon jetzt herzlich eingeladen.
Nähere Infos zu den Workshops, zu den Uhrzeiten und Treffpunkten 
sind den Pfarrbriefen der beiden Kirchengemeinden bzw. entspre-
chenden Aushängen zu entnehmen!
Ein Vorbereitungstreffen findet am 21.08.2019 um 20.00 Uhr im 
katholischen Pfarrheim in Maikammer statt. Dazu sind alle herz-
lich eingeladen, die einen Workshop anbieten, mitarbeiten 
wollen oder neue Ideen einbringen möchten!
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Sabine Surau 06321-952001
Ute Schöpsdau 06321-59327
Ursula Metzger 06321-58282

 ■ Goldenes Wochenende  
bei den Mini-Olympics in Bruchsal

Am Wochenende nahmen je zwei unserer D und E-Jugend-Mann-
schaften an einem Rasenturnier im Rahmen der 6. Mini Olympics 
in Bruchsal teil.
Unsere weibliche D-Jugend hatte die HSG St. Leon Reilingen und die 
JSG Neuthard Büchenau in einer Doppelrunde als Gegner. Die HSG 
trat kurzfristig aus Personalgründen, allerdings mit einer C-Jugend 
außer Konkurrenz an, um den Mädels zu mindestens eine gewisse 
Spielanzahl bieten zu können. Während gegen die C-Jugendlichen 
kein Sieg realisiert werden konnte, gewannen die Mädels aber ihre 
anderen beiden Spiele deutlich. Weshalb sie sich auch verdient die 
Goldmedaille am Ende des Tages für sich beanspruchen konnten.
Bei den D-Jungs stand auf dem Papier ein namhafter Gegner in 
ihrer Gruppe: Sie spielten gegen die Rhein Neckar Löwen 1 & 2 
sowie die HSG Bruchsal Untergrombach. Leider mussten die Jungs 
der 1. Löwen kurzfristig passen und somit blieben nur zwei Gegner 
übrig. Wobei sich die 2.Löwenmannschaft freundlicherweise bereit 
erklärte die Spiele ihrer 1 zu übernehmen, allerdings ohne Wertung 
für diese. Um die Lücke des Spieles RNL 1 gegen 2 zu füllen erklär-
ten sich unsere Jungs zu einem Spiel gegeneinander bereit. Quasi 1. 
gegen 2.Anzug und siehe da, so groß ist der Unterschied gar nicht. 
So aufgewärmt nahmen sich die Jungs die Buben der HSG Bruchsal 
vor und besiegten diese doch recht deutlich. Spiel zwei gegen die 
Löwen war dann eine knappe Geschichte, die Jungs gewannen mit 
einem Tor unterschied nach einer geschlossenen Abwehrleistung 
und sicherten sich somit die Goldmedaille.
Als dann am Nachmittag zur großen Siegerehrung gerufen wurde, 
direkt neben dem olympischen Feuer, mit Podium und Medaillen-
übergabezeremonie. Konnte man nur stolze und glückliche Gesich-
ter allenthalben erblicken. Gerüchteweise haben einige unserer 
Akteure die Rückfahrt glückselig schlafend mit der Medaille um den 
Hals verbracht.
Auch Tag 2 wurde vergoldet, die beiden E-teams der weiblichen 
und der männlichen Jugend holten sich ebenfalls das Edelmetall in 
Form einer Medaille ab.
Fazit des Turniers:
Obwohl nur wenige Handballmannschaften es schafften an die-
sem heißen Wochenende auf der Mini Olympics zu erscheinen, das 
Turnier hat durchaus Potential und einen hohen Funfaktor. Vom 
Wasserspielplatz über die angebotenen Speisen und Getränke, das 
Mitmachsportangebot rund herum, der Zeltplatz für Mannschaf-
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AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Sankt Martin
 ■ Einladung zur KAB - Tagesfahrt

Wir, die KAB St. Martin, wollen nunmehr wieder einen (vielleicht 
letzten) Versuch starten und zu unserem jährlichen Tagesausflug 
(ehemaliger Frauenausflug - mittlerweile dürfen auch Männer, Kin-
der und alle Interessierte mitfahren) einladen.
Wir fahren am Mittwoch, 24. Juli 2019 nach Ludwigsburg (blü-
hendes Barock Ludwigsburg).
Abfahrt ist um 9:00 Uhr an der Bushaltestelle Maikammerer 
Straße
(Zustiegsmöglichkeiten gibt es auch in Maikammer an der BG 
Chemie)
Unterwegs machen wir eine große Picknickpause.
Um die Mittagszeit unternehmen wir eine Führung durch die Gar-
tenanlage. Anschließend ist Zeit zur freien Verfügung. Um 16 Uhr 
fahren wir wieder zurück und werden gegen 18 Uhr im Gutshof 
Raabe in St. Martin unseren Abschluss machen.
Der Fahrpreis inklusive Picknick, Eintritt und Führung beträgt 40 
Euro.
Anmeldung bei Patrick Christmann, Totenkopfstr. 39, Tel. 
06323-2939 bis spätestens 20. Juli 2019
Auf eine zahlreiche Teilnahme und freudige Erlebnisse freut sich die 
KAB St. Martin.
Mitfahren und eingeladen zur Teilnahme sind alle interessierte Per-
sonen (auch Nichtmitglieder).

 ■ Monatswanderung zum Goldbrunnen

Sonntag, den 14.07.2019 Um: 10:00 Uhr.
Treffpunkt: Feuerwehrhaus St. Martin mit Bil-
dung von Fahrgemeinschaften und Abfahrt 

über den Totenkopf zum Parkplatz Breitenstein. Abwanderung 
gegen 10.20 Uhr
Die Wanderung führt uns von Breitenstein durch das Breitenbachtal 
zum Goldbrunnen. Dann zur Wolfsschluchthütte und nach Breiten-
stein zurück. Wanderstrecke: 10 km, 100 Höhenmeter
Wanderführer: Armin Kiefer
Änderungen bleiben dem Wanderführer vorbehalten

Text: Klaus Hammer

 ■ Bürgerstammtisch  
„Lebenswertes Sankt Martin“

Zu ihrem nächsten Stammtisch lädt die Bürgerinitiative „Lebens-
wertes Sankt Martin“ am Donnerstag, 11. Juli, um 19 Uhr im Gast-
haus „Zum grünen Baum“ ein.
Wie immer sind Sankt Martiner, die sich an unserer offenen Diskussion 
beteiligen wollen, herzlich willkommen. Petra Mundt 06323-5427
Text: Heike Rosmann

Schon am darauffolgenden Freitag, den 28.06., trafen beide Vereine 
in der Reblandhalle in Kirrweiler erneut aufeinander für ein ebenso 
aktives, spannendes und freundschaftliches Training.
Den Höhepunkt bildete ein Match zwischen den Trainern und 
Abteilungsleitern der zwei Vereine. Mit dem höchstmöglichen End-
stand von 28:30 gewann das Team aus Kirrweiler. Das Team aus Mai-
kammer
freut sich schon jetzt auf eine Revanche.
Text: F. Rapp

 ■ Lebensräume Jung und Alt

Begegnungsstätte
An der Steinmühle 12,, 67487 Maikammer
dienstags, 14 -18 Uhr: Seniorentreff
donnerstags, 14 -17 Uhr: Demenzgruppe
Kontakt: Jutta Herrmann,
Telefon: 06321 4993770
Text: Jutta Herrmann

 ■ Sommerfest im St. Pirmin
Am 29.06.19 um 15 Uhr waren Angehörige und Ehrenamtliche ein-
geladen, um mit den Senioren und den Seniorinnen zu feiern. Nach 
einem Grußwort von Bürgermeisterin Gabriele Flach begeisterten 
die Pirmin-Lerchen, der hauseigene Chor unter Leitung von Theo 
Dussel, die Gäste mit einstudierten Stücken wie Elenie, ein griechi-
sches Liebeslied oder dem Seniorenlied. 
Bei Kaffee und Kuchen und natürlich kühlen Getränken und Eis-
creme waren die Temperaturen erträglich. Einrichtungsleitung 
Beate Dickhut freute sich über das ehrenamtliche Engagement vie-
ler, die regelmäßig vor Ort sind. Eine Bilderausstellung von Bewoh-
nern, die regelmäßig mit ehrenamtlicher Anleitung künstlerisch 
aktiv sind, war im ganzen Haus zu sehen. 
Die Girlanden, die Dekoration fürs Fest waren alle selbst gebastelt-
zusammen mit Marlene und Pablo, die ein Sozialpraktikum im Haus 
absolvierten. Dabei auch der Hinweis auf die tollen Seiten des Pfle-
geberufs: man kann kreativ sein, ist immer in Kontakt mit Menschen 
und hat viele Entwicklungsmöglichkeiten. 
Und: er ist gut bezahlt, nach 3jähriger Ausbildung. Vielleicht wäre 
das ja auch ein Beruf für Sie. Für genauere Infos wenden Sie sich ein-
fach ans Haus St. Pirmin. Zum Schluss gab es Salate und Frikadellen 
und die Pirmin-Lerchen stimmten mit Hintergrundmusik von Herrn 
Weiß das Sierra Madre del Sur an….
Vielen Dank an alle, die dieses Fest möglich gemacht und begleitet 
haben.

Text und Bild: Jutta Herrmann
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Während ihrer Konzertreise nach Malta hatten 
die Sängerinnen und Sänger ein straffes musika-
lisches Programm zu absolvieren, jedoch blieb 
auch genug Zeit, um Land und Leute kennenzu-
lernen. Gefördert durch den Arbeitskreis Musik in 
der Jugend (AMJ), mittels Gelder des BMFSFJ, des 
Chorverbandes der Pfalz und des Fördervereins 
Junge Kantorei St. Martin e.V. war die Reise für 
die vielen Kinder und Jugendlichen erschwing-
lich und es musste niemand des Geldes wegen zu 
Hause bleiben.
Untergebracht waren die Mitglieder der Chöre 
in einem Apartment-Haus, welches in der Nähe 
von Valletta sehr zentral gelegen war. Somit ging 
es oft zu Fuß durch die Stadt, während die meis-
ten längeren Strecken z.B. zum Partnerchor mit 
dem Bus zurückgelegt wurden. Umso glücklicher 
waren die Kinder und Jugendlichen, als bei jeder 
Fahrt ein Sightseeing-Doppeldecker-Bus ohne 
Dach vorgefahren ist. Nicht selten sind wir sin-
gend und swingend im „Caprio-Bus“ durch die 
Stadt gefahren …

Bei einer Hafenrundfahrt wurden erste Eindrücke 
über die Festung Valletta und die Stadt-Architek-
tur von früher und heute gesammelt.

Und wenn man schon mal in Malta ist, dann darf 
ein Ausflug zur Blauen Lagune bzw. zu den ande-
ren Buchten nicht fehlen. Dort angekommen und 
vor Anker gegangen, hieß es ‚Badesachen an und 
ab ins Wasser‘, was eine willkommene Abkühlung 
bedeutete. 

Um das Boot herum konnte man wunderbar 
schwimmen, vom Oberdeck aus mit einer langen 
Rutsche ins Wasser gleiten oder mutig vom Ober-

Junge Kantorei St. Martin - Eindrücke aus Malta  
und Fronleichnams-Gottesdienst  

in der St. John‘s Co-Cathedral
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deck ins Wasser springen. Es war wunderschön, 
alle Mitreisende im Wasser zu sehen … und 
erleichternd, als alle wieder heil im Boot zurück 
waren.

Nach dem Spiel und Spaß ging es dann am Sonn-
tag Morgen um kurz nach 7:30 Uhr los nach Val-
letta, in die St. John‘s Cathedral. Dort wurde die 
Junge Kantorei St. Martin bereits vom Sicherheit-
spersonal erwartet und in die Kapelle mit den 
weltberühmten Caravaggio-Gemälden geführt - 
zum Einsingen. 
Anschließend ging es in einer schier nicht enden 
wollenden „Prozession“ in den Altarraum zur Auf-
stellung. 
Der Orgel-Spieltisch der recht neuen, elektrisch 
gesteuerten Orgel steht inmitten der Sängerin-
nen und Sänger, so dass hier keine Kameraüber-
tragung zur Dirigentin Ute Hormuth notwendig 
war.
Das strenge Protokoll in der Kathedrale sah vor, 
dass alle Messteile des Propriums und Ordinari-
ums gesungen werden, inklusive der Lieder zur 
Fronleichnams-Prozession, welche jedoch „nur“ 
in der Kathedrale stattfand. 
Neben weiteren Liedern und Gesängen wurde 
die eigens dafür einstudierte Messe Breve von 
Leo Delibes vorgetragen. 
Der Organist Noah Allmann hatte an der 3-manu-
aligen Orgel seine große Freude und begeisterte 
mit seinem versierten Spiel, sei es zur Chor-
Begleitung oder einfach durch Improvisation, 
wenn erforderlich und von den maltesischen 
Betreuern angezeigt.
Dadurch, dass alle Sängerinnen und Sänger im 
Chorraum standen, hatten sie eine unglaublich 
tolle Sicht auf den beinahe komplett vergoldeten 
Innenraum der Kathedrale. Dies war ein besonde-
res Erlebnis der Extraklasse.

Am Sonntag-Abend gestalteten der Partnerchor 
und die Junge Kantorei gemeinsam die Fronleich-
nams-Feier in Naxxar, bevor es dann am Montag 
wieder nach Hause ging. 
Ein in der Abflughalle in Malta aufgestellter Flü-
gel lud zum Musizieren ein; und es dauerte keine 
fünf Minuten, bis Noah Allmann, Carolina Reetz 
und David Schneider darauf spielten. 
Und plötzlich kamen aus allen Ecken die Mitglie-
der der Jungen Kantorei St. Martin hervor, schar-
ten sich um den Flügel und sangen einen Teil des 
Konzertprogramms. 
Unglaublich viele Handys gingen zum Filmen 
hoch und die umstehenden Reisenden bedank-
ten sich mit großem Applaus für dieses Stand-up-
Konzert.
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Bei ihrer Konzertreise nach Malta wurde die Junge 
Kantorei St. Martin vom Deutschen Botschafter Wal-
ter Haßmann in den Residenzgarten zu einem Emp-
fang eingeladen. Auch die Weinprinzessin Marie I., 
aktives Mitglied in der Jungen Kantorei St. Martin, 
überbrachte die besten Grüße der St. Martiner Winzer.
Bei der Vorbereitung auf die Reise nach Malta haben die Verantwort-
lichen der Jungen Kantorei St. Martin die Deutsche Botschaft kontak-
tiert und darüber informiert, dass eine solche Reise von Jugendlichen 
stattfindet, dass die Reise vom Bundesministerium BMFSFJ unter-
stützt wird und dass man sich über Werbung zum Konzert innerhalb 
der Deutschen Gemeinschaft in Malta freuen würde. Völlig unerwar-
tet kam dann die spontane Antwort, dass sich der Deutsche Bot-
schafter Walter Haßmann freuen würde, die Kinder, Jugendlichen 
und Erwachsenen der Jungen Kantorei zu einem Empfang in seinen 
Residenzgarten nach Lija einzuladen. Neben den Sängerinnen und 
Sängern aus Deutschland und dem Jubilate Deo Partnerchor waren 
weitere über 40 Gäste aus den Bereichen Musik, Kultur und Erzie-
hung, zusammen mit Schülerinnen und Schülern einer Schule mit 
Deutschunterricht vom Botschafter zum Empfang geladen.
Mit dem Bus ging es dann zur Botschafterresidenz in die Altstadt 
von Lija; eine Villenstadt mit sehr engen Gassen und hohen Mau-
ern. Im Gänsemarsch musste man die Straßen entlang laufen zu 
einem großen Tor mit der Kennzeichnung „Deutsche Botschaft“. 
Hinter dem Tor und der Empfangshalle eröffnete sich ein wun-
derschöner Garten im historischen Stil, angrenzend zur Villa mit 
den repräsentativen Räumlichkeiten für Staatsgäste und der 
Botschafter-Wohnung. Die Terrasse wurde kurzerhand von Bot-
schafter Haßmann zu einer Bühne für die Junge Kantorei umfunk-
tioniert. Mit klingenden und swingenden Liedern eröffneten die 
Gäste den Empfang, bevor Botschafter Haßmann in seiner Begrü-
ßung alle Gäste willkommen hieß und seinen Wunsch zu einem 
regen Austausch zwischen den geladenen Gästen aus Malta und 
Deutschland zum Ausdruck brachte.

Bei kühlen Getränken und maltesischen Spezialitäten war es nicht 
schwer, bei diesem wunderschönen Ambiente untereinander in 
Kontakt zu treten und so einiges über Land und Leute zu erfah-
ren, sowie weitere Kontakte für mögliche musikalisch-schulische 
Partnerschaften zu knüpfen.

Weinprinzessin Marie I. überbringt Botschafter  
Haßmann Grüße der St. Martiner Winzer

Die frisch gekrönte St. Martiner Weinprinzessin Marie I. ist seit 
vielen Jahren aktives Mitglied in den Chören der Jungen Kantorei 
St. Martin. Und bei diesem Anlass hat sie es sich nicht nehmen 
lassen, dem Botschafter Walter Haßmann die besten Grüße aus St. 
Martin und der Verbandsgemeinde, sowie ein Weinpräsent der St. 
Martiner Winzer zu überbringen.

Botschafter Haßmann und seine Frau waren sichtlich beeindruckt, 
als aus den Reihen des Chores eine „Botschafterin“, nämlich die Wein-
botschafterin aus St. Martin, Marie I., zu ihm trat. Das Weinpräsent 
werde er selbst sehr gerne genießen, sagte der gebürtige Rhein-
gauer. Er könne sich auch sehr gut vorstellen, bei einem Besuch in 
seiner Heimat einen Abstecher nach St. Martin zu machen. Seine Frau 
war von dieser Idee ganz angetan; Kontaktdaten wurden alsdann mit 
Marie I. ausgetauscht. Mit weiteren Liedern von Praetorius und Gjeilo 
ließ man den Abend gemütlich ausklingen. Doch zum Abschied san-
gen die Chöre der Jungen Kantorei St. Martin das bekannte Volkslied 
„Der Mond ist aufgegangen“ mit einem Satz von V. Hempfling mit 
dem Segenswunsch der letzten Strophe.

 Auch Bürgermeister Karl Schäfer aus Maikammer, zu Besuch bei 
seiner Tochter in Malta, nahm mit seiner Familie am Empfang teil. 
Er war sichtlich begeistert darüber, dass viele St. Martiner und 
Maikammerer in der Jungen Kantorei unsere Heimat so würdig 
bei diesem Empfang vertreten haben. Dies war für alle ein unver-
gessliches Erlebnis.
Text und Bilder: Junge Kantorei St. Martin

Junge Kantorei St. Martin – Empfang  
durch den Deutschen Botschafter  
im Residenzgarten in Lija, Malta
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Wie auch im letzten Jahr wollen wir den jeweiligen Sporttag immer 
mit einem gemeinsamen Essen gemütlich ausklingen lassen.
Am Ende der Sportwoche soll als feierlicher Schlusspunkt am Frei-
tag, 6.09., sodann eine kleine Feierstunde zum 30jährigen Jubiläum 
der Turnhalle stattfinden.
Wie auch im letzten Jahr können die einzelnen Leistungen selbstver-
ständlich auch zu jedem anderen mit einem Prüfer vereinbarten Ter-
min im Laufe des Jahres abgenommen werden, sollte man während 
der Sportwoche verhindert sein, oder zeitlich nicht alle Disziplinen 
schaffen! Im Jubiläumsjahr 2018 hatten wir uns zum Ziel gesetzt, 
125 Sportabzeichen an unserer Mitglieder zu verleihen. Im Rahmen 
des Turn- und Werbeabends im Dezember konnte der TuS St. Mar-
tin dann tatsächlich sage und schreibe 142 Sportabzeichen an seine 
Mitglieder verleihen! Ein großartiger Gemeinschaftserfolg für unseren 
Verein!
Sicherlich ist in diesem Jahr die Euphorie des Vereinsjubiläums 
wieder ein wenig abgeflacht, aber trotzdem wollen wir dreistellig 
blieben und uns mindestens 100 Sportabzeichen zum Ziel setzen! 
Also auf geht´s: lasst uns anknüpfen an unsere sportlichen Erfolge 
des letzten Jahres oder gar noch eine Schippe draufsetzen und aus 
Bronze Silber oder aus Silber Gold machen!
Text: Ursula Schmidt

 ■ Seniorenwanderung im Kleyental -4 Buchen- 
am Mittwoch, 10. Juli 2019

Treffpunkt: Parkplatz vor dem Feuerwehrhaus St. Martin (Friedhof) 
um 13 Uhr

Wir fahren mit den PKW´s zum Parken am Eingang des Forstweges 
143f im Argenbachtal. Von dort beginnt die Wanderung durchs 
Kleyental zur Hütte an den „4 Buchen“. An der Hütte verbringen wir 
einen gemütlichen Nachmittag in fröhlicher Runde. Die Getränke 
werden vor Ort angeboten. Ansonsten Selbstverpflegung. Sitzge-
legenheit ist vor Ort. Dazu laden wir die gesamte Bevölkerung und 
die bei uns weilenden Gäste recht herzlich ein. Mitfahrgelegenheit 
ist möglich - alternative eigener PKW. Verbringen Sie einen schönen 
Nachmittag mit der Seniorengruppe des PWV St. Martin.
Die Rückwanderung ist gegen 17 Uhr vorgesehen.
Wanderstrecke: Hin und zurück 4 km
Wanderführer: Gerda und Karl Hartkorn
Bei der Abfahrt am Parkplatz wird eine alternative Fahrtstrecke mit 
Wanderung angeboten. Fahrt zum Forsthaus Heldenstein unter 
Führung von Doris Gentner. Vom Forsthaus Heldenstein Wande-
rung ca. 1,5 km zur Hütte bergab und abends den Weg bergauf 
wieder zurück.
Text: Karl Hartkorn
Bild: Winfried Sona

 ■ Sportabzeichen-Treff 2019
Auch in diesem Jahr wird beim TuS St. Martin 
wieder jeden Freitag von 18-19.30 Uhr auf dem 
Sportplatz für das Sportabzeichen trainiert.
Alle TuS-Mitglieder (oder die, die es noch wer-
den wollen,) sind dazu eingeladen, sich der 

sportlichen Herausforderung durch das Deutsche Sportabzeichen 
zu stellen!
Weitere Infos rund um das Sportabzeichen beim TuS auf unserer 
Homepage www.tus-sanktmartin.de oder unter
www.deutsches-sportabzeichen.de
Also, ob Couchpotatoe oder Fitnesscrack: Rein in die Sportschuhe 
und mitgemacht beim Deutschen Sportabzeichen! Aktiv dabei sein 
ist Deine Herausforderung!
Wir sehen uns freitags ab 18 Uhr auf dem Sportplatz!
Text: Ursula Schmidt

 ■ Vorankündigung:  
TuS Sportwoche 2.-6.09.2019

Auf vielfachen Wunsch der TuSler, die an der Sportwoche 2018 
im Rahmen der 125-Jahr-Feier teilgenommen haben, werden wir 
diese tolle Gemeinschaftsaktion in diesem Jahr wiederholen und 
die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens wieder im Rahmen 
einer Sportwoche anbieten. In der Zeit von Montag, 2.09., bis Don-
nerstag, 5.09., werden wir die einzelnen Disziplinen im Kalmitbad, 
auf dem Sportplatz sowie in der Turnhalle abnehmen. Außerdem 
wird es jeweils wieder einen gemeinsamen Termin für die Ausdau-
erstrecken (Radfahren, Nordic Walking...) geben.
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 ■ Waldgottesdienst Totenkof
Den Waldgottesdienst am Sonntag, den 07.07.2019 um 11.00 
Uhr feiert die Gemeinde St. Stephanus Albersweiler. Zelebrant ist 
Pfarrer i.R. Peter Berger. Der Gottesdienst wird von einer Gruppe
alpenländischer Weisenbläsern musikalisch mitgestaltet. Die Kol-
lekte in diesem Jahr ist für ein Projekt in Brasilien bestimmt. Bitte 
Sitzgelegenheiten mitbringen. 
Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Mittagessen in der 
PWV-Hütte.
Text: Markus Geiger

 ■ Kath. Gottesdienste  
in St. Martin und Edenkoben

05. Juli:
Hl. Messe: 18.30 Uhr - St. Martin (anschl. Aussetzung u. euchar. 
Anbetung)
06. Juli:
Vorabendmesse: 18.30 Uhr - Edenkoben
07. Juli:
Hl. Messe: 10.30 Uhr - St. Martin
09. Juli: Annaberg-Wallfahrt:
Hl. Messe: 6.30 Uhr u. 8.00 Uhr, Beichtgelegenheit: 8.00 Uhr (im 
Beichtumgang), Kreuzweg: 8.00 Uhr (ab der Kirche Burrweiler, 
gestaltet von der kfd Edesheim), Rosenkranz: 8.45 Uhr, Wallfahrt-
samt: 10.00 Uhr (mit Herrn Generalvikar Andreas Sturm, Speyer u. 
einem Liedbeitrag der Vorschulkinder der KiTa Edesheim)
10. Juli:
Hl. Messe: 18.30 Uhr - Edenkoben
11. Juli:
Hl. Messe: 15.30 Uhr - Edenkoben (Seniorenheim Meyerhof), 
18.30 Uhr - Edenkoben
Annaberg-Wallfahrt 2019 - Gott beruft
Herzliche Einladung zum 3.Wallfahrtstag am Dienstag, 09.07. auf 
den Annaberg bei Burrweiler.
Gernaralvikar Andreas Sturm predigt um 10:00 Uhr im Wallfahrt-
samt zu seinem Primizspruch aus dem 1. Johannesbrief: „Gott ist 
Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt 
in ihm.“

Um 6.30 Uhr und 8.00 Uhr wird eine Heilige Messe in der Anna-
kapelle gefeiert. Ab 8.00 Uhr kann man das Bußsakrament emp-
fangen.
Um 8:00 Uhr beginnt der Kreuzweg an der Kirche Mariä Heimsu-
chung in Burrweiler, den Frauen der kfd Edesheim gestalten.
Um 8:45 Uhr betet Pfarrer Roland Hund den Rosenkranz in der 
Annakapelle.
In Burrweiler fahren ab 7.30 Uhr Pendelbusse ab P1 Pfarrgarten 
und P3 Festhalle zur Kapelle und zurück. Bitte bringen Sie eine 
Sitzgelegenheit, Sonnen- und Regenschutz mit. Bitte das Gottes-
lob mitbringen.
Text: Martina Christmann

 ■ Kath. Pfarrei Maikammer Maria,  
Mutter der Kirche

06.07. Samstag:
17.30 MK Salveandacht
18.00 BÖ Vorabendmesse
18.30 KW Vorabendmesse
07.07. Sonntag
09.00 VE Eucharistiefeier
10.00 KF Ökum. Gottesdienst anl. der Kerwe
10.30 MK Eucharistiefeier
18.00 KW Rosenkranz in der Marienkapelle
Abkürzung der einzelnen Gemeinden: AD= Altdorf,
BÖ= Böbingen, FM= Freimersheim, FB= Freisbach,
GO= Gommersheim, GF= Großfischlingen, KW= Kirrweiler,
KF= Kleinfischlingen, MK= Maikammer, VE= Venningen
Ausführliche Gottesdienstordnung siehe unter
www.pfarrei-maikammer.de
Text: Claudia Bauer

 ■ Prot. Kirchengemeinde Maikammer
Gottesdienste
So. 07.07.
10.00 Uhr Gottesdienst
Text: Jochen Keinath

Kirchliche Nachrichten

Wissenswertes

 ■ Kontakt- und Informationsstelle 
für Selbsthilfe (KISS)

Gruppentreffen im Selbsthilfetreff, Kirchberg 18, Edesheim, Tel.: 
06323 989924, www.kiss-pfalz.de: 
Depressionen 2, Montag, 08. Juli, 19.00 Uhr; 
Lipödem, Dienstag, 09. Juli, 19.00 Uhr; 
Männergruppe, Mittwoch, 10. Juli, 19.00 Uhr;
Weitere Treffen in Edesheim, 
Katholisches Pfarrheim, Ludwigstr. 16:
Hämochromatose (Eisenspeicherkrankheit), 
Freitag, 12. Juli, 18.00 Uhr; Vortrag: „Diagnostik und Therapie bei der 
Krankheit Hämochromatose“; 
Referentin: Frau Dr. Herrmannspahn.
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GartenCenter Edesheim
Staatsstraße 66   67483 Edesheim   Tel. 06323 / 987611

www.gartencenter-edesheim.de

...alles im grünen

   Bereich

GCE
           Blütenreiche Rispenhortensien

Mit zunächst weißen, sich später rosa
färbenden, kegelförmigen Blütenrispen 
ab Juli bis September, in verschiedenen
Sorten, kräftige Pflanzen, winterhart € 14,99

Sonntags von 10.30 - 12.30 Uhr geöffnet

immobilien Welt

06502 
9147-0

 Tel. 06323/93 886-13 www.garant-immo.de

Für einen Zahntechniker su-
chen wir zwischen Landau und 
Neustadt ein Haus (ab 120 m²) 
mit Garten bis ca. 500.000,-. 
Leichte Renovierung kein Pro-
blem. Ihr regionaler Makler 
Herr Karl Löhr 0171/2679655

Suche Bauplatz, zahle über Marktpreis.
Neben Neubaugebiet, gerne auch große Grundstücke,
 Abrisshäuser, in zweiter Reihe oder Teil eines Gartens.

Telefon: 01 70 / 9 65 24 01

Ihr Kundendienst
für

Telefon: 06 21 / 55 70 45

Fahrkostenpauschale 5,- EUR
Ersatzteilannahme • www.elektrohaber.com

Waschmaschinen
Geschirrspüler

Trockner
Kühlgeräte
Elektroherde

Wir sind für Sie da...

Ihre Ansprechpartner vor Ort

&
ANZEIGENBERATUNG

GRAFIK-DESIGN
WERBEORGANISATION

ULLMER
BRÜGGEMANN

Unsere Ideen    für Ihren Erfolg ...

Tel.: 06347 97208-0 
info@u-b-werbung.de
Fax 06347 97208-10
Mobil: 0170-1842290 
(Herr Ullmer)
Mobil: 0170-1862290 
(Herr Brüggemann)
Spanierstraße 70
76879 Essingen in der Pfalz

www.wittich.de
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EUROPÄISCHES
Folklore-Festival

BITBURG
12. - 15. JULI 

2019
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www.folklore-bitburg.de

Stadtverwaltung Bitburg 
Rathausplatz 3-4 · 54634 Bitburg
Telefon: 06561 6001-0

Tourist-Information
Römermauer 6 · 54634 Bitburg
Telefon: 06561 9434-0 · www.eifel-direkt.de

Infos/Programm:

EXTREM GÜNSTIG
ONLINE DRUCKEN

Fotolia_48409297

www.LW-flyerdruck.de
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Weitere Jobs:wittich.de/ jobboerse
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Markt

Große Projekte –
Grossartige Kollegen

Wir suchen

Maschinist/Fahrer/

Industriereiniger (m/w/d) 

Niederlassung Karlsruhe, Stellen-Nr.: 44382 
Niederlassung Ludwigshafen, Stellen-Nr.: 44388

Du bist sicherheitsbewußt und flexibel? Kennst Dich mit 
Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen aus? 
Du hast was drauf, kannst zupacken und kein Problem  
mit engen Räumen in industriellen Einsatzbereichen?  

Dann komm ins Fachkräfte-Team der BUCHEN UmweltService  
GmbH. Wir sind eines der führenden Industriedienstleistungs- 
unternehmen in Europa und arbeiten für eine Vielzahl  
namhafter Kunden. Spannende Technik und interessante  
Projekte warten auf Dich! Außerdem bieten wir: Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld,  betriebliche Zusatzleistungen zur Alters- 
vorsorge, Unterstützung bei deiner fachlichen und persönlichen 
Entwicklung

Weitere Infos von Thorsten Keiber unter T 0173 7332755. 

BUCHEN UmweltService GmbH // jobs@buchen.net // rms-karriere.de 
Ein Unternehmen der REMONDIS-Gruppe

 

Die kommunalen Kindertagesstätten in der 
Verbandsgemeinde Offenbach suchen

staatlich geprüfte Erzieher/Erzieherinnen 
(m/w/d)
wie folgt:

Kindertagesstätte „Die Nussknacker“ in Hochstadt 
ab sofort befristet als Elternzeitvertretung (Teilzeit 50%)

Kindertagesstätte „Queich-Hüpfer“ in Offenbach 
ab 1. September 2019 befristet bis 31. Juli 2020 
in Teilzeit (50% und 25%)

Die detaillierten Stellenausschreibungen finden Sie 
auf www.offenbach-queich.de
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Zuverlässige beilagenverteilung.   
Fragen Sie uns einfach!

KOntAKt: beilagen@wittich-foehren.de
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Flyer

Prospekt

Fordern Sie Ihr individuelleS  AngeboT an!
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Broschüre

Egal ob Prospekte, Flyer, Broschüren -
mit uns kommen Sie gut an!

Ran an dIe BeIlagen!
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Glücks-
momente 

Klare Naturseen Landleben pur    zentrale Lage 
gemütliche Unterkünfte    großes Wanderwegenetz        
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fordern Sie gleich Ihrengratis Prospekt mit Wandervorschlägen an! 
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Auf der Schafweide 3 | 67489 Kirrweiler
Tel.: 0 63 21 / 18 56 43 | www.terraverde-nw.de

Lauf nicht fort…

KAUF IM ORT!

Anzeigen per Fax:
0 63 47/9 72 08-10�
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Mobil: 0170 1842290 
Mobil: 0170 1862290
E-Mail: info@u-b-werbung.de

Wir wünschen allen

viel Vergnügen auf der Kirmes

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ihre Ansprechpartner:
norbert Ullmer 
Mobil: 0170 1842290 

Alexander Brüggemann
Mobil: 0170 1862290
E-Mail: info@u-b-werbung.de

Wir wünschen allen

viel Vergnügen in ...

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen


